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• Rettungsdienst-Notarzt Tel.: 112 
  Notruf-Fax für Hörgeschädigte 
  Tel. 02251/97 05 47
• Feuerwehr Tel.: 112
• Polizei Tel.: 110 
  Notruf-Fax für Hörgeschädigte 
  Tel. 02251/79 92 58
• Ambulanter ärztlicher  Tel.: 116117 
 Notfalldienst  Mo, Di, Do: 18.00 – 08.00 Uhr 
  Mi 12.00 – Do 08.00 Uhr 
  Fr 12.00 – Mo 08.00 Uhr 
  Feiertags: 24 Std.
• Notfalldienstpraxis der  Tel.: 02443/1 70 
 niedergelassenen Ärzte Sa, So, Feiertags:  
 Kreis-Krankenhaus- 07.30 – 22.00 Uhr 
 Mechernich 
 Elisabeth-Straße 2 – 6
• Giftnotrufzentrale für Tel.: 0228/ 1 92 40 
 Kinder und Erwachsene Zentrale der Uniklinik Bonn
• Apotheken-Notdienst Tel.: 0800/00 22 8 33 
  Handy ohne Vorwahl Tel. 22 8 33
• Zahnärztlicher Notdienst Tel.: 0180/ 598 67 00
• Krankenwagen Tel.: 02251/ 50 36  
  (Rettungsleitstelle)
• Tierarztpraxis Steffi Franz Tel.: 02449/1066
• Polizeiwache Schleiden Tel.: 02445/85 80
• Stördienste Wasser und  Tel.: 02449/91 12 48 
 Abwasser Handy 0175/1746878
• Kampfmittel- Tel.: 0211/4759755 
 beseitigungsdienst Handy 0170/6323050       

NOTRUFNUMMERN

• Gemeindeverwaltung Rathausplatz 16 
 Blankenheim 53945 Blankenheim 
  Tel.: 02449/87 0; Fax 87 199 
  www.blankenheim.de 
  Mo + Di 08.30 – 16.00 Uhr 
  Mittwoch geschlossen 
  Do 08.30 – 18.00 Uhr 
  Fr 08.30 – 12.30 Uhr
• Bürgerbüro Tel.: 02449/87 333 und -334 
  Mo + Di 08.30 – 16.00 Uhr 
  Mi 08.30 – 12.30 Uhr 
  Do 08.30 – 18.00 Uhr 
  Fr  08.30 – 12.30 Uhr 
  Sa 09.30 – 12.30 Uhr
• Tourist-Info 01.04. – 31.10.: Tel.: 02449/87 222 
  Mo – Do 10.00 – 16.00 Uhr 
  Fr 10.00 – 17.00 Uhr 
  Sa/So/Feiert. 10.00 – 15.00 Uhr
• Tourist-Info 01.11. – 31.03.: Mo – So 11.00 – 15.00 Uhr
• Gildehaus und Eifelmuseum  
 01.04 – 31.10.: Mo – So 11.00 – 15.00 Uhr
• Gildehaus und Eifelmuseum 
 01.11. – 31.03.: Mo –So 11.00 – 14.00 Uhr
• Ahr-Grundschule  Dörfer Weg 8, 53945 Blanken- 
 GGV Blankenheim heim, Tel. 02449/7181 
 Standort Blankenheim 
 Standort Dollendorf Antoniusstr., Tel. 02697/1347
• Schulzentrum Blankenheim Finkenberg 8, 53945 Blanken- 
 Gesamtschule Eifel heim Tel. 02449/95 18 10 o.  
 Realschule Blankenheim 95 18 12

KONTAKTE UND ÖFFNUNGSZEITEN

Die Zeit heilt nicht alle Wunden,sie lehrt uns nur, 
mit dem Unbegreiflichen zu leben.

53945 Blankenheim 
Räuberspesch 1
Telefon: 02449 277
www.bestattungen-heissler.de

Bestattungen Heissler
Ihre vertrauensvolle Begleitung im Trauerfall

Christa Klaes
Taxi + Spezialfahrzeug für Rollstuhltransporte

Mobil: 0171-2627098 Tel. 02697-213

Alle Krankenfahrten
z.B. Bestrahlungs - Chemo - 
Dialysefahrten und AMB OPs sowie
Boten- und Kurierfahrten
Flughafentransfer
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Müll-Abfuhrkalender 2019
In dieser Ausgabe befindet sich im Mittelteil der Müll-Abfuhrkalender für 2019 zum heraus nehmen. 

INHALT

KURZ NOTIERT

Rentensprechtag
Am 23.01.2019 in Blankenheim, kleiner Sitzungs-

aal von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Terminvergabe 

bei Frau Krings (Tel. 02449/87-113) oder per Mail 

rkrings@blankenheim.de
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„Meine Gemeinde“ 
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Der Bürgermeister informiert  Seite 4 - 5
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Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) Seite 9 - 12 
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Die nächste Ausgabe
von Meine Gemeinde erscheint am 30.01.2019. Anzeigen- und Redaktionsschluss: 10.01.2019

Terminankündigung
Am 28.01.2019 lädt die Verwaltung um 19.00 Uhr zu 
einem gemeinsamen Treffen aller Vereinsvorsitzenden 
in den Tagungsraum 1. OG Eifelmuseum ein. Themen: 
Heimatförderprogramm; Planungen Jubiläum 50 Jahre 
Gemeinde Blankenheim. Separate Einladung erfolgt im 
Januar

Wochenmarkt in Ripsdorf
Am 15.01.2019, 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr auf 
dem Dorfplatz Ripsdorf

Erste-Hilfe-Kurs
Der nächste Erste-Hilfe-Kurs der Malteser-Nettersheim  findet am Samstag, den 

26.01.2019 von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr in der Unterkunft des Malteser Hilfs-

dienstes in Nettersheim, Blankenheimer Str. 13, statt. Annmeldung unter Telefon-

nummern 02486/800099 und 02486/203635 oder unter der Mailadresse: info@

malteser-nettersheim.de
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

als ich mich im vergangenen Jahr in das Jahr 2018 verabschie-
dete, gab es in Berlin noch keine handlungsfähige Regierung. 
Die große Koalition ist zwar keine Traumehe, macht aber den-
noch ihre Arbeit. Gut für unsere Gemeinde, da nun endlich die 
beantragten Städtebaumittel bewilligt werden konnten. 

Wie Sie unschwer sehen, wird in unserer Gemeinde kräftig ge-
baut. Gebaut für die Zukunft. 

Ein sehr schöner Tag in diesem Jahr war der Spatenstich zum 
barrierefreien Umbau unseres Bahnhofs Blankenheim-Wald. 
Hierfür haben wir lange gekämpft. Erst als wir bereit waren, für 
den Bahnhof, der uns ja nicht gehört, zu investieren, kam Bewe-
gung in die Angelegenheit. Es war gut, die Planung selbst in die 
Hand zu nehmen. So waren wir direkt handlungsfähig, als der 
Bund ein passendes Förderprogramm hatte. Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass die Maßnahme bald fertig gestellt werden kann. 

Kräftig gebaut wird auch im Bereich des Gewerbegebietes. Der 
Kreisverkehr an der Tankstelle ist fertig gestellt. Wir haben zeit-
gleich zeitliche und auch finanzielle Synergien genutzt, um auch 
das letzte Stück in der Straße „Am Mürel“ zu sanieren und auch 
so auszustatten, dass ein Parken der Lkw’s erheblich erschwert 
wird. Es ging hier flott voran. Vielen Dank vor allem auch an die 
Verwaltung, sowie die Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßen 
NRW. Dank gilt auch den Gewerbetreibenden, die die Planung 
und Ausführung stets konstruktiv begleitet haben. Bleibt zu hof-
fen, dass der kreuzungsfreie Ausbau der Kreuzung B51/B258 
ähnlich schnell und geräuschlos realisiert wird.

Gut gearbeitet wurde auch im Bereich unseres Schulzentrums. 
Wir haben derzeit den Erweiterungsbau der Gesamtschule an 
die Heizung angebunden, so dass in den Wintermonaten am In-
nenausbau weiter gearbeitet werden kann (Rohbau, Dachstuhl, 
Dachdeckerarbeiten und Fensterarbeiten). Vor allem der Bau der 
Mensa in die vorhandene Aula ist ein maßgebender Baustein für 
die nächste Bauphase. Unsere Gesamtschule wird immer grö-
ßer. Die Oberstufe beginnt im kommenden Jahr in Nettersheim. 
Es war zukunftsorientiert, dass wir hier regional zusammen gear-
beitet haben und frühzeitig die Weichen gestellt haben.

Auch der Breitbandausbau soll im kommenden Jahr weiter vo-
rangetrieben werden. Wir warten sehnsüchtig darauf, dass der 

Glasfaserausbau für Anschlüsse unter 35 Mbit/s im kommenden 
Jahr realisiert werden kann. Der Kreis Euskirchen ist hier „dran“. 
Der „Behörden- und Förderdschungel“ in Deutschland, gerade im 
Bereich der Digitalisierung, lässt grüßen. 

Ebenso stehen im Kernort die Bagger nicht mehr still. Der Umbau 
des Freibadarreals und der Weiheranlage konnten nun gestartet 
werden. Bald wird auch das Haus der Jugend in die Weiherhalle 
integriert werden.

Viele Hauseigentümer im Sanierungsgebiet des historischen Orts-
kerns haben bereits Anträge zur Förderung ihrer Baumaßnahme 
hinsichtlich der Fassadensanierung gestellt.

Für die Verkehrsführung der Ahrstraße wurde eine wichtige Grund-
satzentscheidung getroffen. Sie wird in eine Einbahnstraße um-
gebaut. Dabei werden hier nicht nur ein paar Schilder aufgestellt, 
sondern sie wird grundlegend so gestaltet, dass weniger Durch-
gangsverkehr die Straße belastet und die Fußgänger eine höhe-
re Aufenthaltsqualität bekommen werden. Die positiv denkenden 
Menschen im Sanierungsgebiet haben sich konstruktiv an dieser 
Grundsatzentscheidung beteiligt. Hierfür bin ich sehr dankbar. 

Was passiert mit dem Konsum? Diese Frage ist gar nicht so einfach 
zu beantworten. Sie bewegt und polarisiert. Eines steht fest: Eine 
Nutzung muss her. Ich hoffe, dass sich bei aller Emotionalität, für 
die wirtschaftlichste Variante entschieden wird.

Im Kernort wird neue Hardware geschaffen. Auch im Bereich der 
Software hat sich das neue Veranstaltungsformat „Markt lebendi-
ger Geschichte“ etabliert. Durch die neue Mitgliedschaft in der AG 
historischer Ortskerne, erhoffe ich mir neuen Input, der unsere Ge-
meinde mit kulturtouristischen Angebote belebt. 

Auch außerhalb des Kernortes tut sich einiges. In Dollendorf wird 
die Grundschule erweitert. In diesem Zusammenhang erwähne ich 
gerne, dass in Blankenheim die lang ersehnte und auch gebotene 
Turnhalle im unmittelbaren Bereich der Grundschule gebaut wird. 
Die Planungen schreiten voran. 

Beispielhaft nenne ich Ihnen einige Maßnahmen außerhalb des 
Kernortes.
Alendorf – Anbindung zum Bürgerhaus
Blankenheimerdorf – Friedhof, Instandhaltung Gehwege
Dollendorf – Antoniuskapelle, Erstellung eines Aussichtspunktes 
über „Eifel-Blicke“
Freilingen – Friedhof, Instandhaltung Gehwege
Hüngersdorf – Gestaltung Vorplatz und behindertengerechte Toi-
lette in „Oos Huus“ 
Lommersdorf – ehemaliges VR-Gebäude, Planungen Feuerwehr-
gerätehaus und Rückbau
Ripsdorf – Feuerwehrgerätehaus, Dachsanierung
Rohr - Tondorfer Straße, Sanierung Stützwand
Uedelhoven – Kreuzstraße, Sanierung Stützwand (Beginn noch in 
2018)
Waldorf – Friedhof, Instandhaltung Gewege.

Am Freilinger See wird nun ein Taucherhaus gebaut. Letztendlich 
erhalten die Badegäste bald auch eine Möglichkeit, eine Außendu-
sche zu nutzen. 

BÜRGERMEISTER INFORMIERT

Grußwort des Bürgermeisters 
zum Jahreswechsel 2018/2019
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Ich bin zuversichtlich, dass wir bald auch eine Förderzusage für 
die weiteren Bausteine (barrierefreier Rundweg, Spielmöglich-
keiten für die Jugend u. a.) erhalten werden.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

unsere Gemeinde hat Zukunft. Wider gegenteiliger Vorhersagen 
wächst die Einwohnerzahl. Dies merken wir vor allem im Kin-
dergartenbereich. Hier müssen wir tätig werden. Vor allem im 
Kernort Blankenheim sind wir „bis unters Dach“ zu. Ein größe-
rer moderner Neubau im Wohngebiet Schlatherberg ist bereits 
grundsätzlich beschlossen. 
Darüber hinaus brauchen wir jedoch in der Übergangsphase 
weitere Lösungen. Hier bleiben wir dran. Viele junge Familien 
möchten in ihren Heimatorten bauen. Was oft fehlt ist Bauland, 
welches zum Verkauf bereitsteht. Wir haben deshalb mit den 
Ortsvorstehern eine Agenda besprochen, damit in den Orten 
zur Eigenentwicklung die Gemeinde Bauland in angemessenem 
Umfang bereitstellen kann.
Das wertvollste Kapital unserer Gemeinde sind die liebenswer-
ten Menschen, die hier wohnen. Viele bringen sich ehrenamtlich 
in Vereinen, Rettungsorganisationen und auch privat fürs Ge-

meinwohl ein. Hierfür danke ich Ihnen allen sehr herzlich. 

Ebenso bedanke ich mich bei unseren Betrieben und Unterneh-
men. Auch in diesem Jahr konnte ich erfreut einige Neugründun-
gen begrüßen. Viele Unternehmen sind wieder bereit zu inves-
tieren. Dies zeigt, wie attraktiv der Gewerbestandort in unserer 
Gemeinde ist.

In diesen unruhigen Zeiten tut es gut, dass in unserer Gemeinde 
viele Menschen das Herz am richtigen Flecken haben. Die meis-
ten Menschen können gönnen und helfen. Hass und Neid ist bei 
ihnen ein Fremdwort. Dies ist leider nicht überall in Deutschland 
so. Das sollte uns zu denken geben. 

Nutzen Sie die besinnliche Zeit über den Jahreswechsel, um die 
Momente in ihrer Familie zu genießen. 

Ich wünsche Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2019. Bleiben Sie mir alle gesund. 

Ihr Bürgermeister
Rolf Hartmann                                                                                ■ 

BÜRGERMEISTER INFORMIERT

Nachruf
Am 10. November 2018 verstarb

Herr Ewald Schweiß 

aus Blankenheim im Alter von 85 Jahren.

Herr Ewald Schweiß war in der Zeit von Mai 1968 bis No-
vember 1992 bei der Gemeinde Blankenheim beschäftigt. In 
dieser Zeit war er als Arbeiter beim gemeindlichen Bauhof 
sowie als Hausmeister im Rathaus tätig.

Ewald Schweiß verrichtete seinen Dienst sehr leidenschaft-
lich und engagiert. Er war gelernter Zimmermann. In Blan-
kenheim war er als Oberfeuerwehrmann in der freiwilligen 
Feuerwehr tätig.

Er erfüllte seinen Dienst bei der Gemeinde stets ordentlich 
und zuverlässig. Durch sein Engagement und seine Hilfsbe-
reitschaft war er bei den Bürgern, den Kolleginnen und Kolle-
gen und den Vorgesetzten stets beliebt und geachtet.

Wir werden Herrn Schweiß mit Respekt und Anerkennung 
gedenken. Unser besonderes Mitgefühl gilt den trauernden 
Angehörigen. 

Blankenheim, 14. November 2018 

Rolf Hartmann Marco Trappen 
Bürgermeister Vorsitzender des Personalrates

81 Jahre alt wird am 22.12. Herr Matthias Junker, wohnhaft in 
Blankenheimerdorf, Am Strehl 3

76 Jahre alt wird am 25.12. Herr Walter Basse, wohnhaft in 
Lindweiler, Münstergasse 8

90 Jahre alt wird am 31.12. Frau Anna Welter, wohnhaft in 
Freilingen, Mittelstraße 3

82 Jahre alt wird am 01.01. Herr Siegfried Erharter, wohnhaft in 
Blankenheimerdorf, Nürburgstr. 9 a

90 Jahre alt wird am 04.01. Frau Edeltraud Berscheid, wohn-
haft in Waldorf, Leutherather Weg 8

77 Jahre alt wird am 05.01. Frau Ingrid Erharter, wohnhaft in 
Blankenheimerdorf, Nürburgstr. 9 a

91 Jahre alt wird am 07.01. Herr Arno Lörke, wohnhaft in Blan-
kenheim, Petersberg 50

84 Jahre alt wird am 09.01. Herr Hermann Bodden, wohnhaft 
in Freilingen, Rotländer 13

94 Jahre alt wird am 19.01. Herr Egon Keller, wohnhaft in 
Blankenheim, Auf Erschberg 9

WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG

Am 29. November 2018 haben Herr Sascha Schmitz und 
Frau Patricia Hees, wohnhaft in der Altenburger Straße 3, 
53945 Blankenheim, Gemeindeteil Blankenheimerdorf vor dem 
Standesamt Blankenheim die Ehe geschlossen.

Am 30. November 2018 haben Herr Nils Wiederer und Frau 
Christiane Elisabeth Schlosser, beide wohnhaft in der Burgs-
traße 6, 53945 Blankenheim, Gemeindeteil Dollendorf vor dem 
Standesamt Blankenheim die Ehe geschlossen.

WIR GRATULIEREN ZUR HOCHZEIT
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Die Gemeinde Blankenheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen technischen Mitarbeiter für das Gebäudemanagement in Vollzeit.
 
Ihr Profil:
•  Abgeschlossene Berufsausbildung aus dem Bereich Haustechnik, 

idealerweise Abschluss als Techniker einer der Disziplinen der tech-
nischen Gebäudeausrüstung 

•  Wünschenswert sind Erfahrungen in der Verwaltungsarbeit
•  Bürger- und serviceorientiertes Verhalten, Kostenbewusstsein, Ver-

handlungsgeschick
•  Gute Kenntnisse in den MS Office Anwendungen
•  Verantwortungsbewusstsein,  selbständige Arbeitsweise und Teamfä-

higkeit
 
Tätigkeitsprofil:
•  Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude
•  Erstellung von Ausschreibungen und Preisanfragen
•  Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Auswertung von Ange-

boten
•  Koordinierung von kleineren Unterhaltungs-, Reparatur– und Reini-

gungsarbeiten
•  Rechnungsprüfung und Bearbeitung
•  Überwachung der einschlägigen Sicherheitsüberprüfungen in den 

Gebäuden
 
Wir bieten:
•  Ein vielfältiges und interessantes Aufgabengebiet an einem modern 

ausgestatteten Arbeitsplatz
•  Am Bedarf orientierte Fortbildungen/Weiterbildungen
•  Ein auf zwei Jahre befristetes Arbeitsverhältnis  mit der Option auf 

eine unbefristete Beschäftigung
•   Flexible Arbeitszeiten
 
Die Vergütung orientiert sich an der Vorbildung und erfolgt nach den 
Eingruppierungsvorschriften des öffentlichen Dienstes. Bei Vorliegen 
der entsprechenden Voraussetzungen ist eine Übernahme in das Be-
amtenverhältnis möglich.

Bewerbungen von Frauen sind erwünscht; Frauen werden gem. Lan-
desgleichstellungsgesetz NRW bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. Bewerbungen schwerbehinderter Frauen und Männer 
wird bei sonst gleicher Eignung der Vorzug gegeben.

RATHAUS INFO

Kölner Straße 30
53940 Hellenthal
 0 24 82 - 6 13 90 03
 info@eifeler-ofenland.de

 www.eifeler-ofenland.de

Frohe Weihnachten und für das 
neue Jahr alles Gute!  

LVM-Versicherungsagentur 
Friedhelm Murk 
Messerschmittstr. 15 
53925 Kall 
Telefon 02441 77 74 50 

Römerstr. 21 
53940 Hellenthal 
Telefon 02482 15 03 
https://murk.lvm.de 

 

Frohe Weihnachten und für das 
neue Jahr alles Gute!  

LVM-Versicherungsagentur 
Friedhelm Murk 
Messerschmittstr. 15 
53925 Kall 
Telefon 02441 77 74 50 

Römerstr. 21 
53940 Hellenthal 
Telefon 02482 15 03 
https://murk.lvm.de 

 

Informationen                                               
Erwin Nelles · Personalmanagement
 
E-Mail: enelles@blankenheim.de · Telefon: 02449/87-100
Fax: 02449/87-199
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
bis  zum 07.01.2019 an
 
Gemeinde Blankenheim  - Der Bürgermeister - 
Rathausplatz 16 · 53945 Blankenheim
 
Weitere Informationen unter www.blankenheim.de
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

...folgen Sie uns auf Facebook! Hier finden Sie stets 
Aktuelles: www.facebook.de/blankenheim.ahr

TECHNISCHER MITARBEITER 

FÜR DAS GEBÄUDEMANAGEMENT (M/W)

STELLENANGEBOT
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BÜCHER
Renate Elsen

Bahnhofstraße 2 · 53945 Blankenheim · Telefon 0 24 49/78 03
buecherecke@blankenheim.biz · www.buecherecke-blankenheim.de

Nicht n�  Büch� … Glückwunschkarten • Bürobedarf • Schmuck • Dekoratives

Besuchen Sie unsere Weihnachtsausstellung

Entdecken Sie tolle Geschenkideen für Klein und Groß. In unserem 
großen Sortiment an Büchern, Schmuck und Dekorativem ist für jeden 

etwas dabei.

WeihnachtsausstellungWeihnachtsausstellungWeihnachtsausstellung
Besuchen Sie unsere Weihnachtsausstellung
Weihnachtsausstellung
Besuchen Sie unsere WeihnachtsausstellungBesuchen Sie unsere Weihnachtsausstellung
Weihnachtsausstellung
Besuchen Sie unsere Weihnachtsausstellung

Entdecken Sie tolle Geschenkideen für Klein und Groß. In unserem 

Weihnachtsausstellung
Entdecken Sie tolle Geschenkideen für Klein und Groß. In unserem 
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Am 28.11.2018 konnten wir 
die Kinder des kath. Kinder-
gartens Hülchrath aus Blan-
kenheim zum Schmücken des 

Weihnachtsbaumes im Rat-
haus begrüßen.

Am Morgen stand für neun 
Kinder eine kleine Wanderung 
zum Rathaus an, wo diese 
schon vom Tourismus-Team 
am Eingang erwartet wur-
den. Auch Bürgermeister Rolf 
Hartmann begrüßte die Kids 
und erkundigte sich bei ihnen 
nach den Wünschen an das 
Christkind und Fragen, die sie 
an den Bürgermeister hatten. 

Die Kinder schmückten den 
Weihnachtsbaum mit kreativ 
gebastelten Sachen. Im An-
schluss konnten Sie sich mit 
Trinktüten, Gebäck und süßen 
Brötchen stärken. Als kleines 
Dankeschön überreichte das 
Team den Kids beim Abschied 
weihnachtliche Geschenktü-
ten.
Ein großes Dankeschön 
geht an die Firma Steidl aus 
Engelgau, die uns erneut 
den schönen Weihnachts-

baum sponsorte, sowie an 
die Kinder mit ihren beiden 
Betreuern Frau Spoden und 
Herrn Seifert, die unseren 
Weihnachtsbaum liebevoll 
geschmückt und dekoriert 
haben. Nun erstrahlt der Ein-
gangsbereich des Rathauses 
in vorweihnachtlichtem Glanz!                                                                                      
■ 

Foto: Esther Erharter & Bürgermeister 
Rolf Hartmann

Weihnachtsbaumschmücken im Rathaus

Zu Beginn der Adventszeit er-
strahlte der Ortskern von Blan-
kenheim im neuen Lichterglanz. 
Innerhalb des Interkommunalen 
Entwicklungskonzeptes konnte 

das Vereinskartell Blankenheim die letzten alten Lichterketten der 
weihnachtlichen Beleuchtung durch Unterstützung aus dem Ver-
fügungsfonds erneuern.

Nach der Projektantragstellung wurde die Anschaffung der Lich-
terketten als förderwürdiges Projekt durch den Quartiersbeirat 
bewilligt. Damit konnte das Projekt „Weihnachtsbeleuchtung“ zu 
50% (Höchstsatz) über den Verfügungsfonds finanziert werden. 
Die restliche Finanzierung erfolgte durch Mittel der KSK-Bür-
gerstiftung und des Ortsvorsteherbudgets.

Da alle Beteiligten das Projekt „Weihnachtsbeleuchtung“ zügig 
bearbeiteten, waren die neuen Lichterketten rechtzeitig zum Be-
ginn der Adventszeit da. Die stimmungsvolle, vorweihnachtliche 
Beleuchtung ist daher seit diesem Jahr auf dem neuesten Stand 
der Technik und strahlt wieder besonders schön.

An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die vielen 
Helfer beim Aufhängen.

Möglicherweise haben Sie auch eine Projektidee, die im Sanie-
rungsgebiet Blankenheim der Förderung des Gemeinschaftsge-
fühls, des kulturellen Lebens oder der Aufwertung des Ortsbildes 
dient. Dann können Sie Förderungen bis zu 50 % der Gesamtan-

schaffungskosten durch den Verfügungsfonds erhalten. Sprechen 
Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern bei der Projekt-Antragsstellung. ■

Weihnachtsbeleuchtung in der Ahrstraße 
durch Mittel des Verfügungsfonds erneuert

Quartiersmanagement Blankenheim · Agnes Voerste · Quar-
tiersbüro, Ahrstr. 44 · Tel. 0157 75228279 · bauen@blankenheim.de
Gemeinde Blankenheim · Wirtschaftsförderung · Guido Waters
Rathausplatz 16 · Tel. 02449/87301 · gwaters@blankenheim.de 

INFO
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Der Abfuhrkalender für das Jahr 
2019 ist in dieser Ausgabe ab-
gedruckt. Bitte entnehmen Sie 
ihn aus der Mittelseite dieser 
Ausgabe.

Zusätzlich ist der Kalender auf 
der Internetseite der Gemein-
de Blankenheim abrufbar und 
kann auch gerne per Email zur 

Verfügung gestellt werden.

Eine Anmeldung von Sperrmüll, 
Elektro-Großgeräten und Grün-
abfall ist möglich über:
- die Internetseite der Firma 

Schönmackers www.schoen-
mackers.de oder

- per Email an sperrgut.ker-
pen@schoenmackers.de 

oder
- per MüllALARM-App; kosten-

lose Service-App der Firma 
Schönmackers oder

- über eine Anmeldekarte. 
Diese ist erhältlich bei der 
Gemeinde im Bürgerbüro, 
Rathaus und im Betriebsge-
bäude Koblenzer Straße 19.

Bei Ihrer Gemeinde steht Ihnen 
für Fragen rund um die Abfal-
lentsorgung Frau Heller (Tel.: 
02449/87-204) vormittags in der 
Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
zur Verfügung.                              ■

Müll - Abfuhrkalender 2019

Gemeinde Blankenheim Entsorgungstermine  2019www.blankenheim.de der Gemeinde Blankenheim
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Di 1
Fr 1 F Fr 1

Mo 1
Mi 1

Sa 1

Mi 2 X Sa 2 C Sa 2
Di 2 X

Do 2
So 2

Do 3
So 3

So 3
Mi 3

Fr 3
Mo 3

Fr 4 X Mo 4
Mo 4

Do 4
Sa 4

Di 4 X

Sa 5
Di 5 X

Di 5
Fr 5

So 5
Mi 5

So 6
Mi 6

Mi 6 X
Sa 6 B,I Mo 6

Do 6 X

Mo 7
Do 7

Do 7
So 7

Di 7 X Fr 7 D

Di 8 X
Fr 8

Fr 8
Mo 8

Mi 8
Sa 8

Mi 9
Sa 9 B,G,I Sa 9

Di 9
Do 9 X So 9

Do 10
So 10

So 10
Mi 10

Fr 10 D Mo 10X X
Pfingstsonntag

Rosenmontag

Neujahr

 X Beginn Saison Biotonne

Januar Februar März
Juni

Tag der Arbeit 

Pfingstmontag

April Mai

Mein Abfuhr-Bezirk für Papier ist:

Fr 11
Mo 11

Mo 11
Do 11 X X Sa 11

Di 11

Sa 12 A,J Di 12 X Di 12 X Fr 12 D So 12
Mi 12 X

So 13
Mi 13

Mi 13
Sa 13 G Mo 13

Do 13

Mo 14
Do 14 X Do 14 X So 14

Di 14 X
Fr 14

Di 15 X Fr 15 D Fr 15 D Mo 15
Mi 15

Sa 15 B,G,I

Mi 16
Sa 16

Sa 16
Di 16 X

Do 16
So 16

Do 17 X So 17
So 17

Mi 17
Fr 17 F Mo 17

Fr 18 D Mo 18
Mo 18

Do 18
Sa 18 C Di 18 X

Sa 19 E Di 19 X
Di 19 X

Fr 19
So 19

Mi 19

So 20
Mi 20

Mi 20
Sa 20

Mo 20
Do 20

Mo 21
Do 21

Do 21
So 21

Di 21 X Fr 21 X

Di 22 X
Fr 22

Fr 22 F Mo 22
Mi 22

Sa 22 A,J

Mi 23
Sa 23 A,J Sa 23 E,H Di 23

Do 23 X So 23

Do 24
So 24

So 24
Mi 24 X

Fr 24
Mo 24

Fr 25
Mo 25

Mo 25
Do 25

Sa 25 E,H Di 25 X

Sa 26 H Di 26 X Di 26 X Fr 26 X So 26
Mi 26

So 27
Mi 27

Mi 27
Sa 27 A,J Mo 27

Do 27

Mo 28
Do 28 X Do 28 X So 28

Di 28 X
Fr 28

Di 29 X
Fr 29

Mo 29
Mi 29

Sa 29 C

Mi 30
Sa 30 C Di 30 X

Do 30
So 30

Do 31 X
So 31

Fr 31

Sondermüll 1

Sondermüll 2

Christi Himmelfahrt

Ostermontag
Ostersonntag

Sondermüll 3

Fronleichnam

Karfreitag

Für Blankenheim .Für Sie. Wir unterstützen Sie bei der gesetzeskonformen Verwertung 
und Entsorgung von Abfällen. Für die Entsorgung von festen, flüssigen nicht gefährlichen
und gefährlichen Abfällen. Für große und kleine Mengen, für die Sammlung im Umleer- oder 
Wechselsystem, in Absetz- und Abrollcontainern, Pressen und Spezialbehältern. Melden

Wechselsystem, in Absetz- und Abrollcontainern, Pressen und Spezialbehältern. Melden
Sie Ihr Sperrgut zur Abholung an: sperrgut.kerpen@schoenmackers.de.Tipp! Die kostenlose MüllALARM App – Abfuhrtermine, Abfall-ABC und weitere Services auf  
www.schoenmackers.de

In der Sitzung am 12.07.2018 
hat der Rat der Gemeinde 
Blankenheim die Änderung 
der Satzung über die Erhe-
bung einer Zweitwohnungs-
steuer beschlossen. Damit 
gelten ab In-Kraft-Treten am 
01.01.2019 auch alle Mobil-
heime, Wohnmobile sowie 
Wohn- und Campingwagen 
als Zweitwohnungen im Sinne 

der Satzung. Eine Zweitwoh-
nung ist jede Wohnung, die 
neben einer Hauptwohnung 
zu Zwecken des persönlichen 
eigenen oder des Lebensbe-
darfs von Familienmitgliedern 
vorgehalten wird.

Für Mobilheime, Camping-/
Wohnwagen und Wohnmobile 
gilt, dass sie im Veranlagungs-

jahr länger als zwei Monate 
auf einem eigenen oder frem-
den Grundstück im Gemeinde-
gebiet abgestellt sein müssen, 
bevor die Steuerpflicht eintritt.  
Wer eine Zweitwohnung be-
sitzt, ist verpflichtet dies der 
Gemeinde mitzuteilen. Des 
Weiteren müssen Vermieter 
auf Nachfrage Auskunft ge-
ben.

Die Satzung ist im Internet 
auf der Gemeindehomepage 
www.blankenheim.de einzu-
sehen. 

Für evtl. Fragen steht Ihnen 
das Steueramt der Gemeinde 
Blankenheim gerne zur Verfü-
gung.                                                             ■ 

Steuer für eine Zweitwohnung in Mobilheimen, 
Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen

branchen-kreis-euskirchen.de

branchen-blankenheim.de

Allen Kunden, Freunden & Verwandten wünschen wir besinnliche 
Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Team von Autoteile Kloska

A U T O T E I L E  •  R E I F E N  •  Z U B E H Ö R
53937 Gemünd
Tel.: 0 24 44 - 95 21 0

www.autoteile-kloska.de
info@autoteile-kloska.de

53909 Zülpich
Tel. 0 22 52 - 59 58

53925 Kall
Tel. 0 24 41 - 77 70 0

53894 Kommern
Tel. 0 24 43 - 31 58 10

Frohe Weihnachten!

53945 Blankenheim
Tel. 0 24 49 - 91 99 30
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Bezirksregierung Köln  50667 Köln, den 06.11.2018 
Dezernat 33   Zeughausstr. 2 - 10 
 -Ländliche Entwicklung, Bodenordnung - Tel. 0221 / 147 - 2033
Flurbereinigung Ripsdorf  
Az. 33.41 – 5 10 03  

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
Durch die Änderungsbeschlüsse 1 – 11 vom 25.04.2012, 11.01.2013, 06.06.2013, 
28.08.2013, 21.04.2015, 29.10.2015, 21.07.2016, 11.08.2016, 13.12.2016, 27.02.2018 
und 06.08.2018 wurden die nachstehenden Grundstücke zum Flurbereinigungsverfahren 
Ripsdorf zugezogen und für diese die Flurbereinigung angeordnet:
Regierungsbezirk Köln 
Kreis Euskirchen 
Gemeinde Blankenheim
Gemarkung Alendorf Flur 2   Flurstücke 80, 98 
Gemarkung Alendorf Flur 8   Flurstücke 1, 10 
Gemarkung Alendorf Flur 12  Flurstück 8  
Gemarkung Alendorf Flur 16  Flurstück 49
Gemarkung Ripsdorf Flur 9   Flurstücke 46, 47 
Gemarkung Ripsdorf  Flur 11  Flurstücke 28, 64, 67 
Gemarkung Ripsdorf  Flur 12  Flurstück  188 
Gemarkung Ripsdorf  Flur 14  Flurstücke  59, 67, 72, 98, 186  
Gemarkung Ripsdorf  Flur 16  Flurstücke  9, 75, 76 
Gemarkung Ripsdorf  Flur 17  Flurstücke  62, 64, 66 
Gemarkung Ripsdorf  Flur 18  Flurstücke 7, 15, 30, 31, 79 
Gemarkung Ripsdorf  Flur 20  Flurstücke 1, 48, 50 
Gemarkung Ripsdorf  Flur 22  Flurstücke 76, 78 
Gemarkung Ripsdorf  Flur 28  Flurstück 62 
Gemarkung Ripsdorf  Flur 29  Flurstück 83 
Gemarkung Ripsdorf  Flur 31  Flurstück 95
Gemarkung Waldorf   Flur 9   Flurstück 51
Gemarkung Rohr   Flur 3   Flurstück 44 
Gemarkung Rohr   Flur 13  Flurstücke 13, 14
Gemarkung Hüngersdorf   Flur 17  Flurstücke 115, 122
Gemarkung Reetz   Flur 3   Flurstück 226
Gemarkung Blankenheimerdorf   Flur 45  Flurstücke 44, 46, 48, 56, 58,  
  59, 64, 65, 68, 69, 99
Zur Ausführung der vorgenannten Änderungsbeschlüsse wird hiermit Folgendes 
bekanntgegeben:
Rechte an den vorstehenden Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, 
aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 
(BGBl. I. S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), innerhalb 
einer Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schriftlich bei der 
Bezirksregierung Köln, -Dezernat 33, 50606 Köln
oder persönlich bei der 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Blumenthalstraße 33, 50670 Köln
unter Angabe des Az. 33.41 – 5 10 03 – mit dem Zusatz Änderungsbeschlüsse 1 - 11 anzu-
melden.
Ihre Rechte können auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizier-
ter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde angemeldet werden. 
Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de.
Ihre Rechte können auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmel-
dung nach dem De-Mail-Gesetz angemeldet werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststel-
le@brk-nrw.de-mail.de. 
 
Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder 
Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von 
Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
Auf Verlangen der Bezirksregierung Köln hat der Anmeldende seine Rechte innerhalb einer 
von der Bezirksregierung zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
besteht kein Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten 
Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Bezirksregierung Köln die bisherigen Ver-
handlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der 
Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 
gesetzt wird.
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren Ver-
schulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.
Im Auftrag 
gez. (L.S.)  
Frings-SchäferReg.-Direktorin
Hinweis:
Den vorstehenden Text dieser Bekanntmachung können Sie auch auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Köln einsehen:
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/rips-
dorf/bekanntmachung/index.html

Bezirksregierung Köln                 50667 Köln, den 07.11.2018 
Dezernat 33   Zeughausstr. 2 - 10 
 -Ländliche Entwicklung, Bodenordnung - Tel. 0221 / 147 - 2033
Flurbereinigung Ripsdorf 
Az. 33.41 – 5 10 03 

1. Ergänzung zur Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung
Im Flurbereinigungsverfahren Ripsdorf werden hiermit gemäß § 32 des Flurbereinigungsge-
setzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergebnisse der Wertermittlung für die dem Flurbe-
reinigungsverfahren auf Grund der Änderungsbeschlüsse 7 bis 11 unterliegenden Flurstücke 
so festgestellt, wie sie bekanntgegeben und von den Bediensteten der Bezirksregierung Köln 
erläutert worden sind. 

Gründe
Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig und ge-
rechtfertigt. 
Die Bewertung der Grundstücke erfolgte auf der Grundlage des Wertermittlungsrahmens und 
ist der Wertermittlungskarte zu entnehmen. Einwendungen wurden keine vorgebracht. Die 
Beteiligten haben dieser Bewertung zugestimmt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich bei der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 Köln
oder zur Niederschrift bei der
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Blumenthalstraße 33, 50670 Köln
unter Angabe des Aktenzeichens 33.41 – 5 10 03 – einzulegen. 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifi-
zierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben werden. 
Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de.
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer An-
meldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststel-
le@brk-nrw.de-mail.de. 
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren Ver-
schulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 

Im Auftrag
gez. (L.S.) 
Frings-Schäfer
Reg.-Direktorin

Hinweis:
Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregierung 
Köln unter
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/rips-
dorf/index.html

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Öffentliche Bekanntmachung
Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz
Genehmigungsantrag der KEVER PBB mbH,  
 Hindenburgstr. 13, 53925 Kall
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Bezeichnung Gemarkung Flur Flurstück
WEA R 01 Rohr 20 14

WEA R 02 Rohr 20 28

WEA R 03 Rohr 15 94

WEA R 04 Rohr 19 24

Auf der Grundlage von § 10 Absatz 3 und Absatz 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) in Verbindung mit den §§ 8 und 9 der Neunten Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. 
BImSchV) wird folgendes öffentlich bekannt gemacht:

Die KEVER PBB mbH aus Kall hat bei der Kreisverwaltung Euskirchen als zuständiger Ge-
nehmigungsbehörde die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb genehmigungsbe-
dürftiger Anlagen im Sinne von §§ 4 und 10 BImSchG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 
vierten Verordnung zur Durchführung des BImSchG (4.BImSchV)  und Nr 1.6.2 des Anhangs 
1 zur 4.BImSchV beantragt. Auf Antrag der Trägerin des Vorhabens findet das Verfahren 
nach § 19 Abs. 3 BImSchG unter Einbeziehung der Öffentlichkeit statt. Das Vorhaben fällt 
außerdem in den Anwendungsbereich des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG). Die für das Vorhaben notwendige Durchführung einer Umweltverträglichkeitsvorprü-
fung nach § 7 UVPG konnte entfallen, weil die Trägerin des Vorhabens auf freiwilliger Basis 
einen UVP-Bericht vorgelegt und gemäß § 7 Abs. 3 UVPG die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung beantragt hat. Das Entfallen der Vorprüfung ist daher zweckmäßig. 
Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von vier Windenergieanlagen 
vom Typ Enercon E-138 (WEA R 01 – R 04) mit einer Nabenhöhe von 160 m, einer Gesamt-
höhe von 229,30 m und einer Nennleistung von 3.500 kW. Hierbei handelt es sich um eine 
Anlage zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m entsprechend 
Nummer 1.6.2 des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV).
Die Anlage soll in Blankenheim, innerhalb der Konzentrationszone „Rohr-Reetz“, am nachfol-
genden Standort errichtet und im 2. Quartal 2020 in Betrieb genommen werden:

Das Genehmigungsverfahren wird gemäß Antrag nach § 19 Absatz 3 BImSchG im förmlichen 
Verfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt.
Der Genehmigungsantrag und die zugehörigen Antragsunterlagen liegen gemäß § 10 Absatz 
3 BImSchG und § 10 der 9. BImSchV in der Zeit vom  

15. Januar 2019 bis einschließlich 15. Februar 2019

bei den folgenden Stellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen 
werden:
1.  Kreisverwaltung Euskirchen 

Kreishaus, Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen, Zimmer A 202 
Montag bis Donnerstag 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 
 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr,

2.  Gemeinde Blankenheim, Rathaus Rathausplatz 16, 53945 Blankenheim Zimmer 205 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag   08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und  
Dienstag  14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und 
Donnerstag  14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  geschlossen

3.  Verbandsgemeinde Adenau, Rathaus Kirchstraße 15-19, 53518 Adenau Raum A 1.02 
Montag bis Donnerstag 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 
 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Freitag   08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

4.  Gemeinde Nettersheim, Rathaus, Krausstraße 2, 53947 Nettersheim, Zimmer 7 
Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 
Dienstag  13:30 Uhr bis 18:00 Uhr und 
Donnerstag 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

Die umweltrelevanten Unterlagen werden auch im UVP Internetportal NRW online be-
reit gestellt.
Die Antragsunterlagen enthalten folgende, für das Vorhaben erhebliche Berichte, mit Angaben 
zu möglichen Umweltauswirkungen sowie Maßnahmen und Empfehlungen: 
Avifaunistische Untersuchungen Teilpark Rohr-Reetz, Büro FROELICH & SPORBECK 
GmbH & Co. KG (2017), Bochum.
Faunistische Untersuchungen Fledermäuse, Büro FROELICH & SPORBECK GmbH & Co. 
KG (2017), Bochum
Untersuchungen zur Raumnutzung des Schwarzstorches, Büro für Vegetationskunde, Tier-
ökologie, Naturschutz (2018), Wachtberg

Untersuchungen zur Raumnutzung des Rotmilans, Büro für Vegetationskunde, Tierökologie, 
Naturschutz (2018), Wachtberg
Artenschutzprüfung II, Büro für Vegetationskunde, Tierökologie, Naturschutz (2018), Wacht-
berg
FFH-Vorprüfung, Büro FROELICH & SPORBECK GmbH & Co. KG (2018), Bochum 
Landschaftspflegerischer Begleitplan, Büro für Vegetationskunde, Tierökologie, Naturschutz 
(2018), Wachtberg 
UVP-Bericht, Büro für Vegetationskunde, Tierökologie, Naturschutz (2018), Wachtberg
Aussagen zu Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Abfälle (Datenblätter), Enercon GmbH 
(2018), Aurich
Schallprognose, Enercon GmbH (2018), Aurich
Schattenprognose, Enercon GmbH (2018), Aurich
Weitere Informationen, die für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens von Be-
deutung sein können und der Behörde erst nach Beginn der Auslegung vorliegen, werden der 
Öffentlichkeit nach den Bestimmungen über den Zugang zu Umweltinformationen zugänglich 
gemacht.
Gemäß § 10 Absatz 3 BImSchG und § 12 der 9. BImSchV können etwaige Einwendungen 
gegen das Vorhaben schriftlich oder elektronisch innerhalb der Einwendungsfrist vom 

15. Januar 2019 bis einschließlich 15. März 2019

bei der Kreisverwaltung Euskirchen oder bei der Stelle erhoben werden, bei der der Antrag 
und die Unterlagen zur Einsicht ausliegen. Die Einwendungen sind rechtzeitig erhoben, wenn 
sie innerhalb der Einwendungsfrist bei einer dieser Stellen eingegangen sind. Mit Ablauf der 
vorgenannten Einwendungsfrist sind für das Genehmigungsverfahren alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Einwendungen, die auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind vor den ordentlichen Gerichten geltend zu 
machen (§ 10 Absatz 3 BImSchG). 
Einwendungen gegen das Vorhaben können  schriftlich oder elektronisch an die Kreisverwal-
tung Euskirchen, Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen gesandt werden (§ 10 Absatz 3 Satz 4 
BImSchG). Einwendungen, die elektronisch erhoben werden, sind während der Einwendungs-
frist per E-Mail an die E-Mail-Adresse: arno.rennert-woelke@kreis-euskirchen.de zu richten.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Einwendungen der Antragstellerin sowie den be-
teiligten Behörden bekannt gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht, soweit diese zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. Bei Einwendungen, die 
von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleich lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), gilt derjenige Unterzeich-
ner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen und seiner Anschrift 
als Vertreter bezeichnet ist, Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Gleichförmige 
Einwendungen, die die oben genannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt bleiben. Gleiches gilt, wenn 
der Vertreter keine natürliche Person ist. Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Ge-
nehmigungsbehörde nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens darüber, ob ein Erörterungs-
termin durchgeführt wird, um die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen zu erörtern 
(§ 10 Absatz 6 BImSchG, § 12 Absatz 1 Satz 3 und 4 der 9. BImSchV). Beim Erörterungster-
min soll denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit gegeben werden, ihre 
Einwendungen zu erläutern. Die Entscheidung, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, 
wird öffentlich bekannt gemacht. Als Termin zur Erörterung der rechtzeitig gegen das Vorha-
ben vorgebrachten Einwendungen mit dem Antragsteller und denjenigen, die Einwendungen 
erhoben haben, wird

Dienstag, der 21. Mai 2019, ab 10.00 Uhr 
 im Sitzungsaal I und II der Kreisverwaltung Euskirchen, 

 Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen 
bestimmt. 

Zum Erörterungstermin wird nicht gesondert eingeladen. Die Erörterung der Einwendungen ist 
öffentlich, gem. § 18 Absatz 1 der 9. BImSchV. Kann die Erörterung nach Beginn des Termins 
an dem festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, so wird sie am Mittwoch, dem 22. Mai 
2019 zur gleichen Zeit am gleichen Ort fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass formge-
recht erhobene Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. Sollte der Erörterungstermin wegfallen oder 
vertagt werden, wird die Entscheidung hierüber rechtzeitig vor dem Termin im Internet und der 
Tagespresse öffentlich bekannt gemacht (§ 12 Absatz 1 Satz 5 der 9. BImSchV). Die durch Ein-
sichtnahme in die Antragsunterlagen und Teilnahme am Erörterungstermin entstehenden Kos-
ten können nicht erstattet werden. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann gemäß § 10 Absatz 4 Nummer 4 BImSchG durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. Die Bekanntmachung erfolgt in den Gemeindeblättern der Gemeinde Blankenheim, 
der Gemeinde Nettersheim, der Verbandsgemeinde Adenau und in der Lokalpresse des Kreis-
gebiets Euskirchen. 
Euskirchen, 03.12.2018
Untere Immissionsschutzbehörde des Kreises Euskirchen
Der Landrat 
Im Auftrag gez. Rennert-Wölke
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Hinweisbekanntmachung
gemäß
§ 4 I Ziffer 3 der Bekanntmachungsverordnung
Die Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenrei-

nigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Blankenheim 
wird an der Bekanntmachungstafel am Rathaus, Rathausplatz 16, 53945 Blankenheim, in der 
Zeit vom 19.12.2018 bis 27.12.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Blankenheim, 13.12.2018
Gemeinde Blankenheim
- Der Bürgermeister -
  gez. Rolf Hartmann

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Hinweisbekanntmachung gemäß
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 der Bekanntmachungsverordnung

Die Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung der Gemeinde Blankenheim vom 14.12.2006 - 20. Änderungssatzung - wird an der 
Bekanntmachungstafel am Rathaus, Rathausplatz 16, 53945 Blankenheim, in der Zeit vom 
19.12.2018 bis 27.12.2018 bekanntgemacht.

Blankenheim, 13.12.2018
gez. Rolf Hartmann
Bürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Hinweisbekanntmachung
gemäß
§ 4 I Ziffer 3 der Bekanntmachungsverordnung

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen - Erschließungsbeitragssatzung- in der Gemeinde Blankenheim vom 
15.12.1988, wird an der Bekanntmachungstafel am Rathaus, Rathausplatz 16, 53945 Blan-
kenheim, in der Zeit vom 19.12.2018 bis 27.12.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Blankenheim, 13.12.2018
Gemeinde Blankenheim
- Der Bürgermeister -
  gez. Rolf Hartmann

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Hinweisbekanntmachung
gemäß
§ 4 I Ziffer 3 der Bekanntmachungsverordnung

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen vom 18.09.1985 wird an der Bekanntma-
chungstafel am Rathaus, Rathausplatz 16, 53945 Blankenheim, in der Zeit vom 19.12.2018 
bis 27.12.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Blankenheim, 13.12.2018
Gemeinde Blankenheim
- Der Bürgermeister -
gez. Rolf Hartmann

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Hinweisbekanntmachung
gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 der Bekanntmachungsverordnung

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Blankenheim wird an 
der Bekanntmachungstafel am Rathaus, Rathausplatz 16, 53945 Blanken-

heim, in der Zeit vom 21.12.2018 bis zum 09.01.2019 öffentlich bekannt gemacht.
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt zur Einsichtnahme ab dem 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

21.12.2018 bei der Gemeinde Blankenheim, Zimmer 4 öffentlich aus.
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von vier-
zehn Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben.

Blankenheim, 07.12.2018
emeinde Blankenheim
Der Bürgermeister
gez. Hartmann 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Allgemeinverfügung 
für die Beseitigung von 
Schlagabraum durch Verbrennen

Der Landesbetri eb Wald und Holz Nordrhein -Westfalen erlässt als zuständige 
Forstbehörde i. S. d. § 55 Abs. 1 Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-West-
falen (LFoG) durch das Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde gemäß § 28 
Abs. 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) i. V. m. Nr. 30.1.2 der Anlage zur Zustän-
digkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 3. Februar 2015 und gemäß § 52 
LFoG i. V. m. §§ 12, 14 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG) in den derzeit gül-
tigen Fassungen für den hoheitlichen Zuständigkeitsbereich im Kreisgebiet Euskir-
chen ohne den hoheitlichen Zuständigkeitsbereich des Nationalparkforstamtes Eifel 
und im Kreisgebiet Düren ebenfalls ohne den hoheitlichen Zuständigkeitsbereich 
des Nationalparkforstamtes Eifel für die Stadtgebiete Heimbach und Nideggen, so-
wie für die Gemeindegebiete Kreuzau , Vettweiß und Nörvenich, folgende

Allgemeinverfügung:
1. Adressaten der Verfügung

Diese Verfügung richtet sich an alle Waldbesit zer/-innen i. S. d. § 4 Bundeswaldge-
setz (BWaldG) oder dessen/ deren Beauftragte.

II. Genehmigung
Das Verbrennen von Fichten-Schlagabraum im Wald ist nur nach vorheriger Aus-
schöpfung aller anderen Verwertungsmöglichkeiten (wie z. B. das Schreddern des 
Schlagabraumes zur stofflichen oder energet ischen Verwertung) und bei Vorlieg en 
von Forstschutzgründen (wie z. B. der Bekämpfung des Borkenkäfers), zulässig. 

Genehmigt wird das Verbrennen von Schlagabraum auf dem Grundstück, auf dem 
die Abfälle angefallen sind. Ein Verbringen auf andere Flächen ist ausdrücklich un-
tersagt. Es darf nur an Werktagen zwischen 08:00 h und 16.00 h verbrannt werden. 
Diese Verfügung ist bis zum 15.03.2019 befristet.
Sie kann darüber hinaus jederzeit verlängert oder widerrufen werden.

III. Auflagen
1. Bei langanhaltender Trockenheit und bestehender Waldbrandgefahr (Wald-

brandgefahrenindex ab Stufe 3 und Graslandfeuerindex ab Stufe 3 ) ist das 
Verbrennen von Schlagabraum verboten!
Rechtzeitig vor dem gewählten Brandtermin sind für die Region der aktuelle 
Waldbr andgefahrenindex (http://www .dwd .de/DE/le istungen/wa ldbrandgef/
waldbrandgef .html) und der Graslandfeuerindex (https ://www .dwd .de/DE/
leistungen/graslandfi/gras landfi .html) und die Prognose für die darauffolgenden 
Tage abzufragen .
Wird für den Brandtermin mindestens zu einem der beiden Indizes die Stufe 3 
ausgege ben, darf nicht verbrannt werden.

0800 1016135
Die Energie-Hotline
gebührenfrei bestellen

Ihre erste Adresse
für Brennstoffe!

Superheizöl, Heizöl,  
Diesel, Holzpellets

www.rwz.de

Jetzt neu bei uns:

LandStrom und

LandGas

Andernach Hotline 4c 90 x 62 mm.indd   1 04.05.17   10:32



12

Bürger-Magazin und Amtsblatt der Gemeinde Blankenheim · Ausgabe Januar 2019BEKANNTMACHUNGEN

Rechtzeitig vorher ist bei dem zuständigen Forstbetriebsbezirk eine Bestätigung 
über die Notwendigkeit der Verbrennung des Schlagabraumes aus den unter Ab-
schnitt III Aufla gen dieser Allgemeinverfügung genannten Gründen unter den nach-
stehenden Kontaktdaten einzuholen:

Die Feststellung der Notwendigkeit des Verbrennens des Schlagabraumes erfolgt 
schriftlich auf Anforderung des Waldbesitzers.

2. Das beabsichtigte Verbrennen von Schlagabraum im Wald ist
a. dem Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen - Regionalforstamt 

Hocheifel-Zülpicher Börde - (Tel.: 0 24 86 / 80 10 - 0, Fax: 0 24 86 / 80 10 25, 
E Mail: Hocheifel-Zuelpicher-Boerde@wald-und-holz. nrw. de),

b. dem zuständigen Ordnungsamt der betroffenen Gemeinde und
c. der für den Verbrennungsort zuständigen Leitstelle mindestens drei Tage 

vor her mit genauer Ortsangabe, in einer Karte eingetragener Lage und der 
Bestäti gung über die Notwendigkeit der Verbrennung unter den nachstehen-
den Kon taktdaten anzuzeigen:
Leitstelle Kreis Euskirchen:
Tel.: 0 22 51 / 44 01, Fax: 0 22 51 / 72 30 3, E-Mail: leitstelle@kreis euskirchen.

de
Leitstelle Kreis Düren:
Tel.: 0 24 21/55 90, Fax: 0 24 21 559-155, E-Mail: leitstelle@kreis-dueren.de

Am Tag des Verbrennens sind die vorgenannten zuständigen Stellen 
tagesak tuell über die Verbrennungsmaßnahme zu informieren.

3. Das Verbrennen des Schlagabraumes hat unter möglichst geringer Rauchent-
wicklung zu erfolgen. Zur Vermeidung von Rauchbelästigungen gegenüber Drit-
ten sind von der Feu erstelle aus folgende Mindestabstände einzuhalten:
a. 200 m von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen,
b 100 m von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden und sonsti-

gen baulichen Anlagen, soweit diese nicht innerhalb von im Zusammenhang 
bebauten Ortsteilen errichtet sind,

c 50 m von öffentlichen Verkehrsflächen,
d. 10 m von befestigten Wirtschaftswegen,
e. 100 m von Hochspannungsleitungen.
f. In einem Umkreis von 4 km Radius um einen Flughafenbezugspunkt sowie 

in nerhalb eines Abstandes von 1,5 km von Landeplätzen und Segelflugge-
länden darf Schlagabraum nur mit Einwilligung der Luftaufsicht oder Fluglei-
tung ver brannt werden.

4. Der Verbrennungsvorgang ist so zu steuern, dass Gefahren, Nachteile oder er-
hebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen, insbesondere durch Rauch-
entwicklung, nicht eintreten können und ein übergreifen des Feuers durch Aus-
breitung der Flammen oder durch Funkenflug über den Verbrennungsort hinaus 
verhindert wird.

5. Durch Rauch darf der öffentliche Verkehr nicht behindert werden und niemand 
mehr als nach den Umständen vermeidbar belästigt werden.

6. Bei starkem Wind darf nicht verbrannt werden. Bei aufkommendem starkem 
Wind ist vorhandenes Feuer unverzüglich zu löschen.

7. Der Schlagabraum muss zu Haufen konzentriert werden. Die Haufen dürfen eine 
Höhe von 3,50 m nicht überschreiten, sodass eine Gefahr des Übergreifens des 
Feuers zu je der Zeit ausgeschlossen ist.

8. Die Haufen dürfen erst unmittelbar vor dem Verbrennen aufgeschichtet werden, 
sodass Vögel und Kleinsäuger, die im Schlagabraum Unterschlupf suchen, nicht 
gefährdet wer den. Den Tieren ist daher in jedem Fall die Flucht zu ermöglichen.

9. Die Feuerstellen müssen von einem 15 m breiten Ring umgeben sein, der von 
Schlag abraum und ähnlichen brennbaren Stoffen frei ist.

10. Eine Zuwegung ist für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr offenzuhalten.
11. Das Feuer ist ständig von zwei Personen, davon eine über 18 Jahre alt, zu 

beauf sichtigen. Sie dürfen den Verbrennungsplatz erst verlassen, wenn Feuer 
und Glut erlo schen bzw. abgelöscht sind. Verbrennungsrückstände sind unver-

züglich in den Boden einzuarbeiten oder mit Erde abzudecken.
12. Zur Brand-/ Feuerbekämpfung muss geeignetes Gerät oder Löschwasser in 

unmittelba rer Nähe zur Verfügung stehen, so dass die Feuerstellen bei Gefahr 
sofort gelöscht wer den können.

13. Außer zulässigen Mitteln (z. B. Papier, Holz) dürfen andere Stoffe, insbesondere 
Mine ralöle, Mineralölprodukte oder Abfälle wie z.B. Reifen weder zum Anzünden 
noch zur Un terhaltung des Feuers benutzt werden. Zur Vermeidung von Funken-
flug ist auch die Ver wendung von Gebläsen (elektrisch, treibstoffgetrieben oder 
manuell) nicht erlaubt.

14. Die Verbrennung auf moorigen oder torfigen Böden ist nicht zulässig.
15. Sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften, insbesondere über 

Genehmigungserfordernis se oder besondere Anforderungen, z.B. Naturschutz, 
bleiben hiervon unberührt und sind zu beachten.

IV.Widerrufsvorbehalt
Die Genehmigung wird unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Diese 
Genehmi gung kann bei einer Gefährdungssituation oder bei Verstößen gegen die 
oben genannten Auflagen jederzeit durch eine/n zuständige/n Mitarbeiter/in der 
zuständigen Forstbehörde oder durch die allgemeinen Ordnungskräfte von Polizei 
und Feuerwehr vor Ort mündlich ganz oder teilweise widerrufen oder mit weiteren 
Auflagen versehen werden. 

V.Inkrafttreten
Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) öffentlich bekannt gemacht. Sie wird 
am Tag nach der Bekanntmachung wirksam. 

VI.Hinweise
Das vorsätzliche oder fahrlässige Verbrennen von Schlagabraum ohne Genehmi-
gung ge mäß § 28 Abs. 2 KrWG erfüllt den Tatbestand der Ordnungswidrigkeit. Denn 
nach § 69 Abs. 1 Nr. 2 KrWG handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen § 28 Abs. 1 S.1 Abfälle zur Beseitigung behandelt.

Werden Auflagen einer erteilten Genehmigung gemäß § 28 Abs. 2 KrWG nicht ein-
gehalten, ist dies ebenfalls als Ordnungswidrigkeit zu werten. 

Derartige Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 69 Abs. 3 KrWG mit einem Buß-
geld bis zu 100.000 € geahndet werden. 

VII.Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage er-
hoben werden.

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Aachen in 52070 Aachen, Adalbertsteinweg 
92, schriftlich oder zur Niederschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten 
der Ge schäftsstelle zu erheben. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektroni sche Poststelle des Gerichts erhoben Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß§ 
55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestim men sich nach näherer Maß-
gabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingun gen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behörden postfach (Elekt-
ronischer-Rechtsverkehr-Verordnung -ERW) vom 24. November 2017 (BGBI. 1 S. 
3803). 

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Die Klage ist zu richten gegen das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch den 
Leiter des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Albrecht-Tha-
er-Straße 34, 48147 Münster. 

Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt 
werden, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.
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Kaum jemand aus der Eifel 
hat diesen Weihnachtsmarkt 
versäumt!
 
Kinder, Eltern, unser Eltern-
rat, unser Förderverein, der 
Musikverein Dollendorf, vie-
le Verwandte, unsere lieben 
Nachbarn und Freunde, so-
wie zahlreiche ehemalige 
Kinder und Kolleginnen sind 
gekommen um die besonde-
re Atmosphäre der Vorweih-
nachtszeit beim Weihnachts-

markt der kleinen Strolche in 
Dollendorf zu genießen.

Wir bedanken uns bei allen 
Besuchern und fleißigen Hel-
fer, die diesen Weihnachts-
markt zu einem unvergess-
lichen Erlebnis für Groß und 
Klein gemacht haben. 

Die Kinder und Erzieherinnen 
vom DRK Bewegungskinder-
garten „ Die kleinen Strolche“ 
Dollendorf.                                   ■ 

Die kleinen Strolche sagen DANKE!

Mit dem Weihnachtsbaum Gu-
tes tun - das ermöglichen der 
NaLa e.V. und die Landwirt-
schaftliche Fakultät der Univer-
sität Bonn bereits seit 36 Jah-
ren, mit der durch Prof. (em.) 
Wolfgang Schumacher ins Le-
ben gerufenen Weihnachtsbau-
maktion. Seit der ersten Aktion 
1980 ist das Spendenaufkom-
men stetig gewachsen und 
auch 2017 war ein voller Erfolg. 
Es konnten über 11.500 Euro 
an Spendengeldern eingenom-
men werden.

Die Bäume stammen aus der 
Eifel und werden von Studie-
renden, im Rahmen von Durch-
forstungsaktionen und Na-
turschutzmaßnahmen, selbst 
geschlagen. Als Weihnachts-
bäume werden die entfernten 
Nadelhölzer dann in Bonn 
verspendet und dadurch auch 
noch sinnvoll genutzt. Durch die 
Weihnachtsbaumaktion konn-
ten in den letzten Jahren zahl-
reiche Flächen offengehalten 

und der Waldumbau gefördert 
werden.

Da die Weihnachtsbäume 
hauptsächlich aus der Gemein-
de Blankenheim in der Eifel 
stammen, ist es dem Verein ein 
besonderes Anliegen, einen Teil 
der eingenommenen Spenden 
auch an Projekte und Initiativen 
aus der Region vor Ort zu spen-
den. Dieses Jahr konnten sich 
vier Empfänger aus der Eifel 
über eine Spende freuen.

Am 30.11.2018 fand die symbo-
lische Übergabe der Spenden 
von der Aktion 2017 durch Da-
niel Boos vom NaLa e.V. in der 
DRK Kindertageseinrichtung 
Mülheim statt. 
„Die Spendenempfänger wer-
den jedes Jahr auf der Mitglie-
derversammlung des Vereins 
ausgewählt“, erklärt Daniel 
Boos, aus dem Beirat des NaLa 
e.V., „hierbei wird immer eine 
gleiche Gewichtung von Na-
turschutzprojekten und sozia-

len Projekten angestrebt. Wir 
bedanken uns neben allen be-
teiligten Helfern insbesondere 
bei den Studenten für ihre tat-
kräftige Unterstützung. Jedes 
Jahr steht und fällt die ganze 
Aktion jedoch auch mit der 
Verfügbarkeit von Flächen, auf 
denen die Bäume geschlagen 
werden dürfen. Ein besonde-
rer Dank gilt daher wie in den 
letzten Jahren der Gemeinde 
Blankenheim und Herrn Heller 
dem technischen Betriebsleiter 
des Forstbetriebs für die Unter-
stützung der Aktion. Eine Natur-
schutzfläche mit Kiefern stellte 
zudem letztes Jahr die Gemein-
de Dahlem zur Verfügung.“

Neben der DRK Kindertages-
einrichtung Mülheim und der 
DRK Kindertageseinrichtung 
Ripsdorf wurde der Kindergar-
ten Dahlem mit einer Spende 
in Höhe von jeweils 500 Euro 
bedacht. Außerdem stellte der 
NaLa e.V. eine Spende in Höhe 
von 1.150 Euro zur Finanzie-
rung von Naturschutzmaßnah-
men unter der Federführung 
von Prof. (em.) Wolfgang Schu-
macher zur Verfügung. Des 
Weiteren wurden Schüler der 
Gesamtschule Eifel, für eine 

Landschaftspflegemaßnah-
me auf einem Wacholderhang 
im unteren Lampertstal bei 
Schloßthal, mit 250 Euro für die 
Klassenkasse unterstützt.

Jeweils 2.000 Euro erhielten 
bereits Anfang November 2018 
der Förderkreis für krebskranke 
Kinder und Jugendliche, der 
Freundeskreis Botanische Gär-
ten der Uni Bonn (für Projekte 
im Nutzpflanzengarten), die 
Bergische Greifvogelhilfe und 
der Mozaic-Verein (Asociatia 
Mozaic), der in den Bereichen 
Naturschutz und Ländliche Ent-
wicklung in Rumänien tätig ist. 
Darüber hinaus wurde der För-
derverein der Asselbachschule 
Troisdorf mit 670 € für ein Bie-
nenprojekt bedacht. 

„Wir sind glücklich, dass aus 
der Weihnachtsbaumaktion 
eine derartige Erfolgsgeschich-
te geworden ist und danken 
den Bonnerinnen und Bonnern 
für ihre großzügigen Spenden. 
Schön, wenn damit so vielfälti-
ge und tolle Projekte gefördert 
werden können“, freut sich Si-
mon Keelan der Vorsitzende 
des NaLa e.V.                                 ■

Spendenübergabe des NaLa e.V. 
DRK Kindertageseinrichtung Mülheim in der Gemeinde Blankenheim

Simon Keelan: s.keelan@nala-ev.de , 0177-299 85 83 
Weitere Informationen auf: www.nala-ev.de

KONTAKT
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Bergwerkstraße 5 · 53945 Lommersdorf / Eifel
Tel.: 0 26 97  / 901444 · Mobil: 0171 / 5318712
joerg.illerich@web.de

Wir wünschen Frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!

53937 Schleiden-Harperscheid
Tel.: 02485 435
www.autohaus-koeth.de

Inh. Christian Gehlen

„Wir vereinen alles unter einem Dach: Realschule, Gymnasium und 
Hauptschule. Wir ermöglichen den Kindern sechs verschiedene 
Abschlüsse, unter anderem das Abitur, in einem längeren, gemein-
samen Lernen. Das bedeutet Vielfalt und das bedeutet Stärke.“  Mit 
diesen Worten eröffnete die Schulleiterin der Gesamtschule Eifel 
Eva Balduin am 1. Dezember 2018 den Tag der offenen Tür auf 
dem Finkenberg in Blankenheim. Er fand bereits zum sechsten Mal 
nach der Gründung der Gesamtschule statt.

In der Aula und im Foyer hatte sich eine große Zahl von kleinen und 
großen Besuchern versammelt, die sich ein Bild von dem machen 
wollten, was die Gesamtschule Eifel alles bietet. Und dies ist eine 
Menge. So konnten z. B. die künftigen jungen Schülerinnen und 
Schüler einen Einblick in Fächer gewinnen, die sie bisher in dieser 
Form noch nicht kannten wie etwa Hauswirtschaft, Technik, Natur-
wissenschaften, Gesellschaftslehre oder Darstellen und Gestalten. 
Große Auswahlmöglichkeiten bedeutet für jeden einzelnen Schü-
ler, dass er oder sie ganz individuelle Schwerpunkte setzen kön-
nen – je nach Neigungen und Leistungen. 

An dem diesjährigen Tag der offenen Tür präsentierten sich auch 
zahlreiche Kooperationspartner der Gesamtschule, die auf ihre 
Weise die Vielfalt der Gesamtschule Eifel unterstreichen wie z.B. 
Ene,  IP Vogelsang, das Naturzentrum Nettersheim, das Literatur-
haus oder die Musikschule Schleiden.

In zahlreichen Mitmachangeboten konnten sich die kleinen 
und großen Gäste in Neuem ausprobieren – sei es bei der 

Sandmalerei, sei es als Dichterin oder als Dichter in der Werkstatt 
für Weihnachtsgedichte, sei es als Bäcker in der Weihnachtsbä-
ckerei, sei es in der Imkerei oder sei es in den Sprachwerkstätten 
für Englisch, Französisch oder Spanisch. Andrang gab es auch bei 
den zahlreichen Mitmachangeboten in der Chemie, in der Physik 
oder in der Biologie.

Informieren konnten sich Besucherinnen und Besucher  am Tag 
der offenen Tür auch über die Gymnasiale Oberstufe, die im neu-
en Schuljahr 2019/20 in Nettersheim starten wird. In Blankenheim 
wird im neuen Schuljahr der Erweiterungsbau der Gesamtschule 
als Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ) in Betrieb gehen.
Eva Balduin bedankte sich bei allen Mitwirkenden der Schulge-
meinde für ihren großen Einsatz, der das Gelingen des Tages der 
offenen Tür erst möglich gemacht habe.                ■                                 
wl

Tag der offenen Tür 
Vielfalt wird an der Gesamtschule Eifel großgeschrieben

www.gesamtschule-eifel.de

Eine Schule – Zwei Standorte
 Gesamtschule  Eifel · 53945 Blankenheim · Finkenberg  8  Telefon: 02449 - 1040 · Mail: sekretariat@gesamtschule-eifel.de

Mitt woch, 16. Januar 2019 
um 19.00 Uhr

im Schulgebäude Blankenheim, Finkenberg 8
Anmeldung und Beratung: 08.02.2019 – 22.03.2019

Terminabsprache unter: 02449 - 1040

Informationsabend 
zur Gymnasialen Oberstufein der Gesamtschule Eifel
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Eric Geschwind Rechtsanwalt

Andrea Schmitz Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Familienrecht

Schleidener Straße 12 
53937 Schleiden-Gemünd
Telefon (0 24 44) 95 40 - 10 
Telefax (0 24 44) 95 40 - 15
Geschwind-Schmitz@t-online.de

Eric Geschwind Rechtsanwalt

Andrea Schmitz Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Familienrecht

Schleidener Straße 12 
53937 Schleiden-Gemünd
Telefon (0 24 44) 95 40 - 10 
Telefax (0 24 44) 95 40 - 15
Geschwind-Schmitz@t-online.de

Elektromeister

Guido 
Hövel
Ahrtal 46 , 53945 Ahrhütte
Tel.: 02697-90 15 28
Mobil:  0170-55 81 034      

 
 

  

Komme auch für 

Kleinigkeiten!

ewww.elektro-ho vel.de

Elektroinstallationen
Kabel – Fehlerortung

Weiße Ware

Fachkraft für Rauchmelder
Mit unseren Rauchmeldern 

wird Weihnachten besinnlicher!

Wir wünschen ein Frohes Fest  

und einen guten Rutsch. info@elektro-hoevel.de

12.01.2019 – Blankenheim
Klavierabend mit 
Einav Yarden „Wald“
19.00 Uhr, Eifelmuseum
Ahrstr. 55-57
Infos unter: 02449-87-222

12.01.2019 – Blankenheim
Winterball
19.00 Uhr: Weiherhalle
JGV Schwaadschnüssjer

12.01.2019 – Reetz
Neujahrskonzert
20.00 Uhr: Bürgerhaus

12.01.2019 – Ripsdorf
Kappensitzung 
Saal Hammes

16.01.2019 – Blankenheim
Fahrt nach Höfen 
mit dem Eifelverein:
Landschaftskrippe „Der singende Hir-
te“, Abschluss 
im Nationalpark-Tor
Infos: 02440-911122

20.01.2019 – Ripsdorf
Herrensitzungen
Säle Hammes/ Breuer

20.01.2019 – Blankenheim
Winterwanderung 
mit dem Eifelverein 
und der OG Antweiler/ Ahr
Abschluss in der Vereinshütte
9.30 Uhr: Parkplatz Lühbergstraße
Infos: 02440-911122

26.01.2019 – Blankenheim
Gespräch & Diskussion
„Kann ein Bild 
gegenständlich sein?“
18.00 Uhr, Eifelmuseum
Ahrstr. 55-57
Infos unter: 02449-87-222

27.01.2019 – Ripsdorf 
Mädchesitzung 
Saal Hammes

 

 

Veranstaltungen im Januar

Auch online unseren Veranstaltungskalender entdecken! → www.blankenheim.de
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Ihr Fachbetrieb für Motorgeräte und Forsttechnik.

www.eifeler-gartengeraete.de

Kreuzstraße 5
53945 Blankenheim-Uedelhoven

Tel.: 0 26 97 / 90 10 16 

Innerhalb des kreisweiten Projektes „Wanderwelt der Zukunft“ 
konnte die Aktionsgruppe Blankenheims das Streckennetz in der 
Gemeinde von 220 km auf ca. 160 km reduzieren. Hier wurden 14 
neue Wege größtenteils auf den alten Trassen definiert und ent-
sprechend ihrer Eigenschaften auch mit ansprechenden Namen 
versehen: 
1. Durchs Auelbachtal, 2. Mülheimer Naturbachtal, 3. Freilinger 
See, 4. Wacholderheide, 5. Toskana der Eifel,
6. Wo die Ahr entspringt, 7. Vun drinne noh drusse, 8.  Ursprünge 
Blankenheims, 9. Zum Kalkofen, 10. Stille im Buchenwald, 11. Wo 
Bäche schwinden, 12. Wo Wälder rauschen, 13. Über den Brot-
pfad, 14. Auf den Spuren der Römer

Zwei der vierzehn Routen (siehe Nr. 5 und 6) werden ebenfalls im 
Rahmen des Projektes zertifiziert und tragen den Titel „Eifelspur“. 
Somit heben sich diese von den übrigen zwölf „Eifelschleifen“ ab.
Aktuell wird in das bisherige Wegenetz demarkiert und anschlie-
ßend die neuen Wege inkl. neuer Wegweiser eingerichtet werden. 
Spätestens mit Beginn der Wandersaison im Frühjahr 2019 steht 
den Bürgern und Besuchern der Region dann auch das komplett 
überarbeitete Portfolio an Eifelspuren und –schleifen zur Verfügung. 

50 Jahre „Gemeinde Blankenheim“:
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neugliederung von Gemeinden 
des Landkreises Schleiden vom 24. Juni 1969 wurden die Gemein-
den Ahrdorf, Alendorf, Blankenheim, Blankenheimerdorf, Dollen-
dorf, Freilingen, Hüngersdorf, Lommersdorf, Mülheim, Reetz, Rips-
dorf, Uedelhoven und Waldorf (damaliges Amt Blankenheim) sowie 
die Gemeinden Lindweiler und Rohr (damaliges Amt Zingsheim) zu 
einer neuen Gemeinde zusammengeschlossen.
Nach § 4 Abs. 1 erhielt die Gemeinde den Namen Blankenheim. 
Im Abs. 2 des gleichen § steht, dass Amt Blankenheim wird aufge-
löst, Rechtsnachfolgerin des Amtes Blankenheim ist die Gemeinde 
Blankenheim.
Dieses Gesetz trat am 01. Juli 1969 in Kraft. Damit besteht die Ge-
meinde Blankenheim in der jetzigen Form ab dem 1. Juli 1969 50 
Jahre. Den Gebietsänderungsvertrag vom 14. Juni 1968 hatten 
vorher alle Vertreter der damaligen selbstständigen Gemeinden 
unterschrieben.
Zum einen wird es hierzu eine Sonderausstellung im Eifelmuseum 
geben, aber auch am Tag des offenen Denkmals soll das Jubiläum 
im Vordergrund stehen. Ziel ist es, dass sich alle 17 Ortsteile prä-
sentieren und so die Gemeinschaft und Vielfältigkeit der Gemeinde 
verdeutlicht wird.

Veranstaltungen:
2. März 2019 Historischer Geisterzug
Am Karnevalssamstag um 19.11 Uhr verwandelt sich Blankenheim 
wieder in eine von Geistern beherrschte Ortschaft. Der bundes-
weit einmalige Geisterzug nimmt Besitz vom historischen Burgort 
und kleine, sowie große Geister lehren dem Winter das Fürchten. 
Schon vor über 400 Jahren wurde in Blankenheim Karneval mit 
„Schelleböumche“, „Jecke Böhnche“ und „Geisterzug“ gefeiert. Der 
Geisterzug ist der Höhepunkt des karnevalistischen Treibens. 

7. April 2019 Zu Gast in der eigenen Heimat
Am 7. April haben die Ausflugsziele der Nordeifel an ihrem Aktions-
tag „Zu Gast in der eigenen Heimat“ einiges zu bieten. Alle Ausflüg-
ler mit Wohnsitz im Kreis Euskirchen haben an diesem Tag einen 
um 50 Prozent ermäßigten oder freien Eintritt bei unterschiedlichen 
Aktionen und Einrichtungen. Und das alles ohne lange Anreise, 
denn die Ausflugsziele liegen direkt vor der eigenen Haustür!
Blankenheim:
Familienprogramm an der Römervilla Blankenheim
„Römer und ihre Kulinarik“

Im Rahmen eines Kinderprogramms können Sie Wissenswertes 
über die „villa rustica“ in Blankenheim erfahren. Bei einer Wande-
rung zur historischen Burg können Sie die Kultur des Ortes kennen-
lernen. Anschließend bereiten wir leckere Speisen nach römischen 
Rezepten vor und entdecken gemeinsam die römischen Tischsit-
ten. Bei den Römern musste es damals besonders kräftig und süß 
sein. Tauchen Sie ein in die Welt der Römer! 
Das Programm richtet sich insbesondere an Familien.
Beginn: 11.00 Uhr; Dauer: ca. 3 Stunden
Treffpunkt: Römervilla, In den Alzen, 53945 Blankenheim
Anmeldung zum Programm ist bis zum 2. April bei der Touristinfo 
erforderlich.

5. Mai 2019 Ahrsteig erleben: Etappe 7
Auf der 15,4 km langen Schlussetappe zwischen Bad Neuenahr 
und Sinzig ist wieder Erlebniswandern angesagt, denn bei „Ahr-
steig erleben“ findet 2019 wieder ein buntes Programm mit ge-
führten Wanderungen statt. Noch einmal zeigt sich der Steig von 
seiner schönsten Seite. Die sanften Ausläufer des Ahrgebirges und 
schöne Ausblicke in die Rheinebene begeistern. Am Ziel wartet die 
einladende Barbarossastadt Sinzig. 

Ausblick 2019
„Wanderwelt der Zukunft“:
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HOFFMANN
  •  Krankenfahrten aller Kassen
  •  Bestrahlungs- u. Chemofahrten
  •  Dialysefahrten
  •  Rollstuhlfahrzeug

BLANKENHEIM

0 2
4 4

9
74

 84

Keltenring 4 | 53947 Nettersheim | Mobil: 0178 2 05 30 73 

Standorte: Nettersheim | Gemünd | Schmidtheim

www.laufmamalauf.de

16. Juni 2019 Tour de Ahrtal
Zum beliebten Radaktionstag „Tour de Ahrtal“ laden jährlich die 
beteiligten Kreise und Gemeinden im Ahrtal und in der nördlichen 
Vulkaneifel ein. Von der Quelle in Blankenheim bis hin nach Alte-
nahr führt die „Tour de Ahrtal“ über gut ausgebaute Landstraßen, 
entlang idyllischer Dörfer, frischen Waldstücken und weitläufigen 
Landschaften im Ahrtal. Zahlreiche Aktionspunkte auf der Strecke 
zwischen Blankenheim, Hillesheim, Müsch und Altenahr laden zwi-
schen 10 und 18 Uhr zu Pausen ein, bieten Verpflegung, Unterhal-
tung, Mitmachaktionen, Pannenservice und vieles mehr. 

29. Juni 2019 Eifel Hero Triathlon
Schwimmen, Radfahren und Laufen in einer landschaftlich traum-
haften Umgebung. Das ist der EIFEL HERO Triathlon. Eine schnel-
le und leichte Erreichbarkeit, ein See in wunderschöner Lage mit 
sehr guter Wasserqualität, eine anspruchsvolle Radstrecke und 
eine Laufstrecke direkt am See, das alles bietet die Eifel in der Ge-
meinde Blankenheim rund um den Freilinger See. Die Erstausgabe 
des EIFEL HERO Triathlon mit Volks- und Kurzdistanz findet am 
29.06.2019 statt. Bereits im Sommer 2018 wurde das EIFEL HERO 
Team gesucht. Im Rahmen eines Castings konnten sich Freizeits-
portler, die noch nie einen Triathlon gemacht haben, für dieses 
Team bewerben und werden am 29.06.2019 professionell vorberei-
tet an den Start gehen.

4. / 11. / 18. / 25. Juli 2019:  Sommer am See
Im Juli findet wieder die beliebte Veranstaltungsreihe „Sommer am 
See“ an der Weiheranlage Blankenheim statt. Hier werden Live-Mu-
sik verschiedener Bands, Speis und Trank sowie unterschiedliche 
Kinderprogramme geboten, die durch die Kindergärten aus der Ge-
meinde gestaltet werden. 

8. September 2019: „50 Jahre Gemeinde Blankenheim“
   Markt lebendiger Geschichte am Tag  
   des offenen Denkmals

In Blankenheim findet bereits zum dritten Mal die Veranstaltung 
„Markt lebendiger Geschichte“ am Tag des offenen Denkmals 
statt. Hier werden der Ortskern und die historischen Gassen in ei-
nen Schauplatz für Aussteller, Aktionen und mehr verwandelt. Die 
Besucher haben außerdem die Möglichkeit, an unterschiedlichen 
Führungen teilzunehmen. Hier wird Interessierten die Geschichte 
Blankenheims an sonst nicht zugänglichen Orten vermittelt. Mit ein-
gebunden werden erneut die Vereine, Geschäftsinhaber, die Gast-
ronomie und Privatpersonen aus der gesamten Region. Ziel ist es, 
den Besuchern ein buntes Programm zu bieten und den Ortskern 
nachhaltig zu beleben. Zudem steht dieser Tag 2019 im Zeichen 
des 50-jährigen Jubiläums der Gemeinde Blankenheim.                     ■

Das Team der Gemeinde-Bü-
cherei-Blankenheim wünscht 
allen Leserinnen und Lesern 
ein friedvolles neues Jahr 
2019.

In den vor 200 Jahren erbau-
ten Räumen des Humper-
dinckhauses finden Sie Ihre 
Literatur zur Entspannung. 
Doch manches Sachbuch ist 
aufregender als ein Krimi und 

mancher Roman bietet mehr 
Überraschung als erwartet.

Freuen Sie sich auf Neuer-
scheinungen und nehmen Sie 
sich Zeit aus dem Schatz der 
gesetzten Worte zu schöpfen.

Die Gemeinde-Büche-
rei-Blankenheim präsentiert 
sich unter:
www.bibkat.de - facebook - im 

app-/playstore-bibkat-53945 
und ist erreichbar über Email: 
buecherei@blankenheim.de - 
Tel.: 02449/ 911 725 
wie auch zu Fuß im Humper-
dinckhaus in der 
Ahrstr. 67,
53945 Blankenheim

dienstags:14 - 17 Uhr/ don-
nerstags: 15-18 Uhr/ sams-
tags: 10 -12 Uhr.                  ■

Ich lese, also lebe ich!
Gemeinde Bücherei Blankenheim
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Die kalte Jahreszeit hält Einzug 
und versetzt die Welt in winterli-
che Stimmung – klare Luft, Reif 
auf den Wiesen und Feldern, 
dazu ein wohliger Rauch aus 
den Schornsteinen der Häuser. 
In dieser besonderen Jahres-
zeit, im Übergang der Jahre, 
hält die Nordeifel einige winter-
liche Highlights für Sie bereit! 

Erleben Sie die Eifeler Win-
ter-Höhepunkte, die vorweih-
nachtlichen Veranstaltungen in 
der Nordeifel und einen kleinen 
karnevalistischen Ausblick. Ob 
Weihnachtsmarkt und Winter-
sport oder Erholung und Ge-
nuss, dies alles finden Sie in 
der Nordeifel.

Anregungen für die kalte Jah-

reszeit erhalten Interessierte 
im Veranstaltungskalender 
„Nordeifel winterlich – Veran-
staltungshöhepunkte im Winter 
2018/2019“. 

Im Kalender werden Winter-
sportmöglichkeiten - im Schnee 
und auf dem Eis -, Winterwan-
derwege, aber auch Anregun-
gen für Wellness vorgestellt.

Ergänzt werden die Hinwei-
se für die Winterzeit um eine 
kleine Vorschau auf die fünfte 
Jahreszeit, die bevorstehen-
de Karnevalssession, mit dem 
Höhepunkt in der Region, dem 
Geisterzug in Blankenheim.
Der kostenlose jahreszeitli-
che Veranstaltungskalender 
„Nordeifel winterlich – Veran-
staltungshöhepunkte im Winter 
2018/2019 ist in allen Tourist-In-
formationen in der Nordeifel 
und in der Geschäftsstelle der 
Nordeifel Tourismus GmbH er-
hältlich. 

Das Seminarprogramm 1. Halb-
jahr 2019 der Tourismuswerk-
statt Eifel ist da!
www.tourismuswerkstatt-eifel.
de/programm/                                       ■

Nordeifel 
winterlich 2018/2019

Nordeifel Tourismus GmbH
Bahnhofstraße 13
53925 Kall
Tel.: 02441/99457-0
info@nordeifel-tourismus.de
www.nordeifel-tourismus.de
www.facebook.com/
NordeifelTourismus

INFO & BESTELLUNG

Nah dran. Weit weg!
Die Nordeifel

Steinfelder Str. 2d | 53947 Nettersheim

0179 775 0178
info@textilschmiede-bauerfeind.de

Schon mal mit Softshell genäht?
Ausprobieren lohnt sich!

Vom 07.01.2019 - 12.01.2019
kostet jeder Softshell nur 10 €/m

Und nur in dieser Woche:
Bei jedem Einkauf ab 100 € gibt es 

einmalig einen 15 € Gutschein.

Wir machen vom 
20.12.2018 - 05.01.2019 

Weihnachstfer ien. Ab dem 07.01.2019 
s ind wir wieder für Sie da. 

Wir wünschen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr!










Wir machen vom  
20.12.2018 - 05.01.2019  

Weihnachtsferien.  
Ab dem 07.01.2019 sind  

wir wieder für Sie da.  
Wir wünschen ein besinnliches 

Weihnachtsfest und einen  
guten Rutsch ins Neue Jahr!

Schonmal mit Softshell genäht?

Ausprobieren lohnt sich! 


Vom

07.01.2019 - 12.01.2019 

kostet jeder Softshell nur 10.-/m

———————————————


Und nur in dieser Woche:


Bei  jedem Einkauf ab 100.- € 
gibt es einmalig einen 15.-€ 

Jetzt auch auf Facebook und 

Instagram!

Steinfelder Str. 2d / 53947 Nettersheim

0179 775 0178 / info@textilschmiede-bauerfeind.de

branchen-blankenheim.de
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Der Ort Uedelhoven mit Kirche wurde im Jahre 1136 erstmals 
urkundlich erwähnt. Im Spätmittelalter gehörte Uedelhoven zum 
Herzogtum Arenberg. Uedelhoven trug früher verschiedene Na-
men. So war der Ort auch als Odelhoven (1316), Udelhoiven 
(1481) oder Edelhoven bekannt. Eine erste Besiedlung der Re-

gion erfolgte bereits in der römischen Zeit, wie Einzelfunde von 
Bauresten und Münzen und der aufgefundene römische Gutshof 
belegen. Sehenswürdigkeiten sind neben der katholischen Pfarr-
kirche St. Mariä Himmelfahrt auch die im Halbkreis um den Ort 
aufzufindenden Kapellen. Hierzu gehören die Marienkapelle, die 
Antoniuskapelle und die Dreifaltigkeitskapelle. Außerdem befindet 
sich in der Nähe die Burgruine Neu Blankenheim. Uedelhoven 
zählt heute rund 300 Einwohner.

Sie haben auch historisches Bildmaterial, das Sie der Gemeinde 
Blankenheim zur Verfügung stellen möchten?
Dann melden Sie sich gerne unter: Touristinformation Blanken-
heim · Ahrstraße 55-57 · 53945 Blankenheim · 02449 87 222/223

Quellen:
● https://www.eifel.de/go/orte-detail/53945_uedelhoven.html       ■

#Gemeinde_Blankenheim_historisch
Uedelhoven: Früheres Lebensmittelgeschäft Krämer

MAREN BENENS · Rechtsanwältin

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE: Verkehrsrecht 
Straf- und  Ordnungswidrigkeitenrecht

INTERESSENSCHWERPUNKTE: Kaufrecht · Opfer-
hilfe · Schadenersatz- und Schmerzensgeldrecht

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE: Arbeitsrecht und 
Sozialrecht

INTERESSENSCHWERPUNKTE: Schwerbehinderten-
recht · Miet- und Wohnungseigentumsrecht · 
Erbrecht

PETER BENENS · Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht

TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE: Erbrecht 
Familienrecht · Rentenversicherungsrecht

INTERESSENSCHWERPUNKTE: Betreuungsrecht · 
Forderungseinzug und Inkasso

KLAAS SENNEKOOL · Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Blankenheim · Köln
Tel. 02449 - 278
www.benens.de
info@benens.de

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes, neues Jahr.

Am 12. Januar findet im 
Wechselausstellungsraum 
des Eifelmuseum ein wunder-
voller Klavierabend mit Einav 
Yarden statt. Die besten Wer-

ke von Bach, Schumann und 
Beethoven werden präsen-
tiert. 

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr
Eintritt: 23,00 €  

Vorverkaufsstelle: Touristinfor-
mation Blankenheim, Ahrstr. 

55 – 57, 53945 Blankenheim 
Tel.: 02449 – 87222 ; touristin-
fo@blankenheim.de               ■

Klavierabend mit Einav Yarden 
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Heizöl

Diesel

Schmierstoffe

Qualität - Zuverlässigkeit - Service

Bahnhofstraße 81
53949 Dahlem-Schmidtheim
info@klein-mineraloele.de

Mineralölhandel

0 24 47 - 91 79 79 - 0
 

Markus M. Schmitz · Tel.: 02449-7503 · markusm.schmitz@online.de

KONTAKT

Finale im Bundeswettbewerb Europäische Stadt „Wandel 
und Werte“: AG Historische Stadt- und Ortskerne in NRW 
erhält Auszeichnung – auch die Gemeinde Blankenheim ist 
Mitglied dieser AG!

Am 8. November 2018 fand die Preisverleihung im Bundeswett-
bewerb Europäische Stadt „Wandel und Werte“ statt. 22 Projekte 
wurden für ihr Engagement im Umgang mit dem baukulturellen 
Erbe in der Europäischen Stadt durch das Bundesministerium 

des Inneren, für Bau und Heimat ausgezeichnet. In der Wett-
bewerbskategorie Stadtleben erhielt die Arbeitsgemeinschaft 
Historische Stadt- und Ortskerne in NRW eine mit 1.000 Euro 
dotierte Anerkennung für das „Zukunftsprogramm 2030 - Pers-
pektiven für gebaute Geschichte. 

Das Zukunftsprogramm 2030 wurde von der Wettbewerbsjury 
als nachahmungswürdiges Beispiel interkommunaler Koopera-
tion gewürdigt, dass für 59 Mitgliedsstädte der Arbeitsgemein-
schaft einen grundlegenden Konsens zur Erhaltung der Euro-
päischen Stadt formuliert. Mit Vertretern aller Mitgliedsstädte 
war das Zukunftsprogramm 2030 schrittweise zwischen 2015 
und 2016 erarbeitet und im Rahmen der Mitgliederversammlung 
2016 als Positionsbestimmung und Orientierungsrahmen der ge-
meinsamen inhaltlichen Arbeit beschlossen worden.

Aus insgesamt 210 Beiträgen in den Kategorien Stadtgebäude, 
Stadtraum, Stadtleben und Stadtbürger hat die Fachjury die bes-
ten Beispiele für einen besonders guten innovativen Umgang mit 
dem Bestand sowie für besonderes bürgerschaftliches Engage-
ment ausgewählt. Gemeinsam mit dem Architekten Sir David 
Chipperfield übergab Staatssekretär Gunther Adler die Preise im 
Rahmen der denkmal-Messe 2018 in Leipzig an die Preisträger.  ■

Foto: Andreas Simon

Finale im Bundeswettbewerb 
Europäische Stadt „Wandel und Werte“:

Das Blankenheim Forum (BF) ist eine Initiative am Gemeinwohl 
interessierter engagierter Personen aus der Gemeinde Blanken-
heim. In Kooperation mit dem Quartiersmanagement zum Bei-
spiel, unterstützt das BF die Gemeinde bei der Umsetzung des 
derzeitigen städtbaulichen Programms.
Wir laden Interessierte herzlich ein zum nächsten BF-Stamm-
tisch-Treff im Februar 2019

• BF-Stammtisch-Treff: Im Januar 2019 macht das Blanken-
heim-Forum eine Winterpause! Unser nächster Stamm-

tisch-Treff in Blankenheim findet am 2. Dienstag im Februar 
statt. (siehe Information in „Meine Gemeinde“, Ausgabe Janu-
ar 2019.)

• Wir hoffen sehr, Sie alle hatten schöne und erholsame Weih-
nachtszeit und kommen gut in ein gesundes und erfolgreiches 
Neues Jahr 2019!                                                                         ■

Blankenheim Forum
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STEUERBERATER
DANIELS

Jochen Daniels
Steuerberater

Ahrtal 42
53945 Blankenheim-Ahrhütte

Tel. 0 26 97 - 91 05 0
www.stb-daniels.com

 

Ingenieurbüro Jochen Schruff  

Ingenieurbüro Jochen Schruff 

 Hauptuntersuchungen nach §29 StVZO 
 Änderungsabnahmen nach §19(3) StVZO 
 Oldtimergutachten nach § 23 StVZO 
 Schadengutachten und Bewertungen 

 

 Termine unter www.ingbueroschruff.de 

                          oder telefonisch 

     0800-610 6666   gebührenfrei 

       02486-8024941 Büro 

      

                                             

      
      

 
 

     Jetzt neu!!! 
 

Prüfstelle Blankenheim:     
     mittwochs  
         13.oo-17.oo Uhr ohne Termin                                                                                                                                 

            samstags  
                9.oo-12.oo Uhr ohne Termin 
 

 

Am Gericht 1 - 53945 Blankenheim 
 

 

 
 

Das Kammermusikfest Zwischen den Jahren findet dieses Jahr 
wieder in der neuen Wahlheimat von OneHundredChairs, in 
Blankenheim, statt. Nach der wunderbaren “Premiere“ im ver-
gangenen Jahr freuen wir uns, auf sechs herausragende Kon-
zertabende mit internationaler Besetzung im Eifelmuseum. Ein-
hundert Zuhörer können ausgesuchte Ensembles und Solisten 
hautnah in echter Kammermusikatmosphäre unterhalb der Burg 
im alten Ortskern erleben.

Die Musiker des Merel Quartetts aus der Schweiz bilden als “Ar-
tists in Residence“ die Basis für wechselnde Formationen, die 
vom Duo bis zum Klavierquintett reichen .Dabei werden sie von 
Kollegen unterstützt, die ebenfalls auf den großen Bühnen der 
Welt zuhause sind. Die einzelnen Abende im Überblick:

26. Dezember:  Merel-Quartett   Streichquartette von Haydn,  
 Bartok, Beethoven
27. Dezember:  Mitglieder des Merel-Quartetts; Reto Bieri, 
 Klarinette; Alasdair Beatson, Klavier Mozart,  
 Brahms
28. Dezember:  Andrej Bielow, Violine; Hinrich Alpers, Klavier    
 Virtuose Kompositionen
29. Dezember:  Mitglieder des Merel-Quartetts, Alasdair Beat- 
 son, Klavier Trios von Beethoven, Reber und  
 Schubert
30. Dezember:  Alasdair Beatson Abend für Klavier, solo 
 Beethoven, Bartok, Debussy, Schumann, Satie,  
 Dohnány
31. Dezember:  Merel-Quartett & Alasdair Beatson

 Klavierquintette von Granados, Dohnány und  
 Dvorak

Der Vorverkaufspreis für die Einzelkarte beträgt 23,-€, an der 
Abendkasse 25,-€. Das (übertragbare) Festivalticket für alle 
sechs Konzerte kostet 120,-€

Karten sind in der Touristinformation im Eifelmuseum in Blan-
kenheim (Ahrstraße 55-57, 53945 Blankenheim -Telefon: 02449 
87222) erhältlich. 

Platzreservierungen per Mail können unter reservierung@gmx.
de vorgenommen werden. Einlass ist jeweils um 18:30, Konzert-
beginn um 19 Uhr.                  ■

Klassisches Kammermusikfest Zwischen den Jahren
XV. Kammermusikfest OneHundredChairs · 26. - 31. Dezember 2018 · Eifelmuseum Blankenheim.

Kappensitzung am Sa. 12. 
Januar, 20.11 h im Saal 
Huth-Hammes mit u.a. Show- 
und Gardetanzgarden, Dr 
Dorfpolizist, Karnevalsband 
Schabau, Musikverein und 
Show Fanfares. Karten gibt es 
bei Wilfried Hammes ab 05. 
Januar.

Die Herrensitzung im Doppel-
pack in den beiden Ripsdorfer 
Sälen beginnt am Sonntag, 
21. Januar, ab 10.30 h,  Kar-
ten vereinzelt noch erhältlich. 
Infos bei Wilfried Hammes und 
im Restaurant Breuer-Cas-
pers unter: 02449 1009.

Die  M ä d c h e s i t z u n g im 
Südkreis steigt am Sonntag, 
27. Januar, 11.00 h im  Saal 
Huth-Hammes. Stimmung und 
gute Laune verbreiten u.a. die 
Kölschband „Pittermänncher“, 
Dr Kölner Landmetzger, Ste-
ven Allan, Wollis Holliwald, 
Knackige Männerballetts, 

Partykracher uvm.. Einzelne 
Karten gibt es noch bei Wil-
fried Hammes (02449 8457, 
0171 2170853, wilfriedham-
mes@t-online.de). Kindersit-
zung am So. 03. Februar, ab 
13.11 Uhr an Breuer.               ■

Karneval in Ripsdorf
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Die richtige Adresse in Kall:
Vielfalt – Qualität – faire Preise

Ihr Partner seit Generationen

 
 

Eine ganz besondere Premie-
re ging in den Tagen rund um 
den Feiertag am 3. Oktober in 
Berlin über die Bühne: die ers-
te gemeinsame Feuerwehrtour 
der Löschgruppen Lommers-
dorf und Freilingen. Am Rande 
der Feierlichkeiten zum Tag der 
deutschen Einheit wurde pas-
sender Weise in der Hauptstadt 
auf ganz besondere Weise Ge-
meinschaftsbildung betrieben. 
Eine Feuerwehrtour für beide 
Wehren zusammen wäre vor 
Jahren noch niemandem in den 
Sinn gekommen, obwohl die 
beiden Ortschaften nur 1 km 
auseinander liegen. Doch es 

tut sich was in der "interdörfli-
chen" Zusammenarbeit. Nach 
einhelliger Meinung aller Betei-
ligten ein voller Erfolg! "Diese 
gemeinsame Fahrt hat mir am 
Herzen gelegen", so der Kom-
mentar von Siegfried Bonzelet, 
Kopf der Freilinger Feuerwehr 
zu der ersten gemeinsamen 
Feuerwehrtour der benachbar-
ten Löschgruppen. 

Die Feuerwehrkameraden aus 
Lommersdorf und Freilingen 
werden zwar im Ernstfall zu-
sammen alarmiert und rücken 
damit zu Einsätzen grundsätz-
lich gemeinsam aus. Doch 

bis auf größere Übungen und 
Zugübungen regeln beide 
Löschgruppen ihren norma-
len Feuerwehralltag getrennt. 
Jeder unterhält sein eigenes 
Fahrzeug im eigenen Feuer-
wehrhaus und auch der regu-
läre Übungsplan mit Knoten 
und Stichen, Fahrzeug- und 
Gerätekunde wird normalerwei-
se getrennt durchlaufen.  Doch 
auch die Feuerwehr kämpft mit 
Nachwuchsproblemen, so dass 
die Verantwortlichen einen ge-
nauen Blick auf die zukünftige 
Erhaltung und Entwicklung 
einer einsatzfähigen, starken 
Truppe haben und haben müs-
sen. Hierbei spielen dann die 
Themen Kooperationen und 
enge Zusammenarbeit eine 
große Rolle. In einer Gruppe 
wie der Feuerwehr, in der sich 
der eine in besonderem Maße 
auf den anderen verlassen kön-
nen muss, steht der Teamgeist 
dabei an vorderer Stelle.

Der Vorschlag einer Bahnreise 
nach Berlin stieß tatsächlich in 
beiden Löschgruppen auf gro-
ße Resonanz, so dass letztlich 
eine Fahrt für 66 angemeldete 
Teilnehmer (1/3 Freilinger, 2/3 
Lommersdorfer) ausgearbeitet 
und organisiert wurde. Ende 
September 2018 konnte es 
dann losgehen. 

Viele interessante Programm-
punkte wurden angeboten: 
Besuch des Bundestages, 
Stadtführung durch Berlin, Ein-
heitsfeier,  Besuch des Forst-
reviers Massow, Besuch der 
Waldbrandzentrale in Wüns-
dorf, usw.  

Alle Teilnehmer waren so be-
geistert, dass man sich eine 
Wiederholung wünscht und sich 
bei allen Planern und Gastge-
bern recht herzlich bedankt. ■

AUS DER GEMEINDE

Erste gemeinsame Tour war ein voller Erfolg 
Löschgruppen Lommersdorf und Freilingen

Die Firma Hilgers wünscht 
Frohe Festtage.
Die Firma Hilgers wünscht 
Frohe Festtage.

Hilgers & Partner GmbH & Co KG der Weg zu Ihrem Eigenheim
Trierer Str. 5-9,Schleiden (02445) 852450 www.holzbau-hilgers.de

Carmen’s Dor�aden
Backwaren, Lebensmittel & mehr …

Neuhofer Str. 27 · 53945 Lommersdorf

Tel.: 0 26 97 - 551 · Mobil: 01 63 - 2 52 34 59

Öffnungszeiten: Di.–Sa.: 6.30–11.00 Uhr · Di., Do. u. Fr.: 14.30–17.00 Uhr
So.: 7.30–10.00 Uhr · Montag Ruhetag
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Mit Pellets in die  
Zukunft investieren
Jetzt noch attraktive Geschenke sichern

* 2 t Pellets geschenkt (im Wert von rund 500 €) beim Kauf einer Pelletheizung inkl. Lagersystem bis zum 30.04.2019 über 
einen Fachpartner der Neue Wärme Eifel und bei Bestellung der Pellets über den beteiligten Pellethändler Schneifel Pellets.

Bei Umstieg auf eine Pelletheizung  
mit Brennwerttechnik  
sparsam & effizient heizen  
und hohe Förderungen sichern.

Neue Wärme Eifel |  Hartmut Klein
Neuhof 74, 53940 Hellenthal-Udenbreth
Tel. +49 (0)2448 / 71 25 76
info@neuewaerme.de
www.neuewaerme.de

+ 2 t 
Pellets

  geschenkt! *

Heizung 
kaufen

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in 2019!

AUS DER REGION

Musical von Richard O´Brien
Let’s do the Time Warp again!
 
Brad und Janet, frisch verlobt und glücklich verliebt, bleiben 
durch eine Autopanne auf einer einsamen Landstraße liegen. In 
einem nahe gelegenen Schloss bitten sie den kauzigen Diener, 
telefonieren zu dürfen. Sie ahnen noch nicht, dass sie in dieser 
Nacht Zeugen einer wundersamen Schöpfung werden: Rocky 
erblickt das Licht der Welt. Dieser vom Schlossherren Frank´n´-

Furter kreierte Adonis wurde geschaffen, um seinem Meister in 
jeder Hinsicht zu dienen. Doch Rocky interessiert sich lieber für 
Janet − die Situation gerät außer Kontrolle ... 
 
Richard O´Briens Musical wurde 1973 in einem kleinen Lon-
doner Theater uraufgeführt und erlebte solch einen Zuspruch, 
dass die Show zwei Jahre später verfilmt wurde. Inzwischen ist 
die mitreißende witzig-schräge „The Rocky Horror Show“ längst 
Kult: Hits wie „Time Warp“ und „Touch-A, Touch Me“ wurden zu 
Ohrwürmern und eroberten die Welt.

Karten für diese Veranstaltung sind im Gemünder Parkrestaurant 
zum Preis 26,00 € / 23,00 € / 20,00 € erhältlich. Schüler- und 
Jugendgruppen sowie Kurkarteninhaber erhalten besondere Er-
mäßigungen.

Die Abendkasse ist eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn 
geöffnet.                                                                                               ■

Grenzlandtheater Aachen: The Rocky Horror Show
Samstag, 02.02.2019 · 20:00 Uhr · Gemünd, Kurhaus

Einzelkarten
Gemünder Parkrestaurant · Telefon 02444 2776

Abonnements
Andrea Ehlen · Telefon 02449 911618

INFO & KARTEN
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Hunderte „Gebrauchte“ bei Autohaus Herten Eifel
Breites Angebot für Mercedes-Fahrer in Schleiden-Olef
„Wir haben immer 25 Gebrauchtwagen vor Ort – zudem 
können wir aus hunderten Jahresfahrzeugen von Merce-
des-Benz das passende Modell für unsere Kunden heraus-
fi ltern.“ Verkaufsleiter Michael Esser stellt heraus, dass das 
Autohaus Herten Eifel GmbH weit mehr als Neuwagen zu 
bieten hat.

Verkaufsleiter Michael Esser: „Wir sehen uns als Dienstleis-
ter rund um das Thema Mobilität.“ Neben Esser kümmern 
sich Norman Gerlach (Pkw gebraucht), Céline Scheidt (Pkw 
Neuwagen), Michael Drews (Transporter Neuwagen) und 
der Auszubildende Yannik Andres (Automobilkaufmann) 
um die individuellen Wünsche der Kunden. „Durch das 
breite Spektrum können wir die Anforderungen unserer 
Kunden sehr zügig erfüllen und innerhalb von zehn bis 14 
Tagen einen geeigneten Wagen bereitstellen“, versichert 
Esser.

„Zum Jahresende wollen wir unseren Kunden für ihre Treue 
und ihr Vertrauen danken und versichern auch im neuen 
Jahr stetig hohen Service und beste Qualität unter Beweis 
zu stellen“, erklärt der Verkaufsleiter. Schließlich sei der 
persönliche Kontakt zu bestehenden und künftigen Merce-
des-Fahrern bei aller professionellen Betreuung das A und 
O für deren Zufriedenheit.

Weihnachtsaktion:
Ja, ist denn heut schon Weihnachten? Wenn es nach uns geht schon! Das 
Autohaus Herten ist in Weihnachtsstimmung und hält tolle Geschenke für 
Sie bereit.

Beim Kauf eines sterneklassigen Jahreswagens erhalten Sie noch bis zum 
31. Januar 2019: 
• einen Werkstattgutschein im Wert von 250 Euro
• einen Tankgutschein im Wert von 250 Euro und 5 Fahrzeugwäschen gratis!

Besuchen Sie uns jetzt in Ihrem Mercedes-Benz Autohaus Herten in Schlei-
den-Olef, suchen Sie sich Ihren jungen Lieblingsstern aus und feiern Sie 
schon heute Weihnachten. 

Autohaus Herten-Eifel
Schneifelstraße 36
53937 Schleiden · Telefon +49 2445 85148-0

Bestattungen Riethmeister

Wir begleiten 
Sie im Trauerfall

· Beratung, Bestattungsvorsorge
· Erledigung aller Formalitäten
· Überführungen im 
 In- und Ausland
· Beerdigungen auf allen Friedhöfen

Riethmeister Ein Name – zwei Unternehmen

Schreinermeister

ü	Schreinerei
ü	Innenausbau
ü	Fenster
ü	Türen
ü	Treppen

Blankenheimer Straße 2 
53945 Blankenheim-Freilingen
Telefon 02697-1268

Telefon 02697-1268

Immer da. Immer nah.

Geschäftsstelle Guido Plützer e.K.
Am Mürel 16 · 53945 Blankenheim
Telefon 02449 9191818
guido.pluetzer@gs.provinzial.com

FROHE 
WEIHNACHTEN. 

Das Team der Geschäftsstelle Plützer 
wünscht eine besinnliche Weihnacht.


